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1. Amtlicher Teil

1.1. Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Neuhaus am Rennweg

Durch Rechtsvorschrift angeordnete öffentliche oder ortsübliche Bekanntmachungen der Stadt 
Neuhaus am Rennweg werden gemäß § 27a Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) zusätzlich im 
Internet auf der Internetseite der Stadt Neuhaus am Rennweg unter

www.neuhaus-am-rennweg.de
zugänglich gemacht.

Beschlüsse des Haupt- und 
Finanzausschusses
Vom Haupt- und Finanzausschuss beschlossene 
Drucksachen:
Beschluss-Nr. 8/01/HA07/2025, vom 15.09.2025
Die Niederschrift der Sitzung Nr. 8/06 des Haupt- und Finanz-
ausschusses vom 16.06.2025 - öffentliche Sitzung - wird be-
schlossen.

Ausgefertigt: Neuhaus am Rennweg, den 16.09.2025
Scheler Dienstsiegel
Bürgermeister

Beschluss-Nr. 8/02/HA07/2025, vom 15.09.2025
Die außerplanmäßigen Ausgaben bei HH-Stelle 0601.9400 - Bau-
maßnahmen Bürgerhaus - im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 
18.000,00 Euro für die Installation von Sonnenschutzfolien an 
der Südseite des Bürgerhauses werden genehmigt.
Die Deckung ist durch entsprechende Mehreinnahmen bei HH-
Stelle 0601.3610 - Sonderzuweisungen 2025 aus dem Thüringer 
Klimapakt mit den Kommunen - im Haushaltsjahr 2025 gewähr-
leistet.

Ausgefertigt: Neuhaus am Rennweg, den 16.09.2025
Scheler Dienstsiegel
Bürgermeister

Beschluss-Nr. 8/03/HA07/2025, vom 15.09.2025
Die überplanmäßigen Ausgaben bei HH-Stelle 6700.9400 - Bau-
maßnahmen Straßenbeleuchtung - im Haushaltsjahr 2025 in 
Höhe von 14.500,00 Euro für die Mehrkosten aus Nachträgen für 
die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Karl-Liebknecht-
Straße werden genehmigt.
Zur Gewährleistung der Deckung werden folgende Haushalts-
ausgabereste aus Vorjahren im Haushaltsjahr 2025 in Abgang 
gestellt:
HH-Stelle 6346.9401 = 5.630,22 Euro
HH-Stelle 6346.9403 = 8.915,91 Euro

Ausgefertigt: Neuhaus am Rennweg, den 16.09.2025
Scheler Dienstsiegel
Bürgermeister

Beschluss-Nr. 8/04/HA07/2025, vom 15.09.2025
Die außerplanmäßigen Ausgaben bei HH-Stelle 8803.9400 - Bau-
maßnahmen Gebäude Kirchweg 2 - im Haushaltsjahr 2025 in 
Höhe von 24.000,00 Euro für die Dachinstandsetzung am Ge-
bäude Kirchweg 2 werden genehmigt.
Die Deckung ist durch Mehreinnahmen bei HH-Stelle 4640.1780 
- Rückzahlung von Zuschüssen - im Haushaltsjahr 2025 gewähr-
leistet.

Ausgefertigt: Neuhaus am Rennweg, den 16.09.2025
Scheler Dienstsiegel
Bürgermeister

Beschlüsse des Stadtrates
Vom Stadtrat beschlossene Drucksachen:
Beschluss-Nr. 8/114/10/2025 vom 29.09.2025
Die Niederschrift der Sitzung Nr. 8/09 des Stadtrates vom 
30.06.2025 - öffentlicher Teil - wird beschlossen.
Ausgefertigt: Neuhaus am Rennweg, den 30.09.2025
Scheler Dienstsiegel
Bürgermeister
Beschluss-Nr. 8/115/10/2025 vom 29.09.2025
Die in der Anlage beigefügte Benutzungs- und Entgeltordnung 
für die städtischen Unterkünfte der Stadt Neuhaus am Rennweg 
wird beschlossen.
Der Beschluss Nr. 8/100/09/2025 vom 30.06.2025 wird aufge-
hoben.

Ausgefertigt: Neuhaus am Rennweg, den 30.09.2025
Scheler Dienstsiegel
Bürgermeister
Die Anlage liegt vom 03.11.2025 bis 17.11.2025 in der Stadtverwal-
tung Neuhaus am Rennweg, Zimmer 2.16, Marktstraße 2, 98724 
Neuhaus am Rennweg montags bis mittwochs von 7.15 Uhr bis 
15.30 Uhr, donnerstags von 7.15 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags in der 
Zeit von 7.15 Uhr bis 11.30 Uhr zu jedermanns Einsichtnahme aus.
Die Benutzungs- und Entgeltordnung für die städtischen Unter-
künfte der Stadt Neuhaus am Rennweg vom 01. Oktober 2025 
wird nachstehend öffentlich bekannt gemacht.
Beschluss-Nr. 8/116/10/2025 vom 29.09.2025
Der Stadtrat der Stadt Neuhaus am Rennweg beschließt die Kündi-
gung der Zweckvereinbarung über die gemeinsame Beschaffung, die 
Unterhaltung und den Betrieb einer gebrauchten Drehleiter DLK 23-12 
als kommunale Drehleiter zur Gewährleistung des örtlichen Brand-
schutzes und der örtlichen allgemeinen Hilfe gemäß § 5 ThürBKG 
und Festlegung des Ausrückebereiches zwischen den Gemeinden 
Lichte, Piesau, Reichmannsdorf und Schmiedefeld vom 29.07.2016 
gemäß Kündigungsschreiben vom 29.10.2024 zum 31.12.2025.

Ausgefertigt: Neuhaus am Rennweg, den 30.09.2025
Scheler Dienstsiegel
Bürgermeister
Beschluss-Nr. 8/117/10/2025 vom 29.09.2025
Es wird beschlossen, den Maßgaben des Bescheides des Landrat-
samtes Sonneberg, Rechtsaufsichtsbehörde vom 07.08.2025 gemäß 
Anlage 1 beizutreten. Die gemäß diesem Bescheid geänderte Fassung 
der Satzung zur Regelung der Aufwandsentschädigung für Ehren-
beamte und ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, die ständig zu 
besonderen Dienstleistungen herangezogen werden, der Freiwilligen 
Feuerwehr der Stadt Neuhaus am Rennweg (Feuerwehr-Aufwands-
entschädigungssatzung) gemäß Anlage 2 wird beschlossen.
Ausgefertigt: Neuhaus am Rennweg, den 30.09.2025
Scheler Dienstsiegel
Bürgermeister
Die Anlagen liegen vom 03.11.2025 bis 17.11.2025 in der Stadtver-
waltung Neuhaus am Rennweg, Zimmer 2.16, Marktstraße 2, 98724 
Neuhaus am Rennweg montags bis mittwochs von 7.15 Uhr bis 
15.30 Uhr, donnerstags von 7.15 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags in der 
Zeit von 7.15 Uhr bis 11.30 Uhr zu jedermanns Einsichtnahme aus.
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3. Gegenteilige Beschlüsse des Stadtrates oder Empfehlun-
gen der Ausschüsse aus den Vorjahren hinsichtlich der 
Veräußerung oder der Stilllegung der Liegenschaft wer-
den aufgrund geänderter Sachlage und geändertem Bedarf 
aufgehoben.

Ausgefertigt: Neuhaus am Rennweg, den 30.09.2025
Scheler Dienstsiegel
Bürgermeister

Beschluss-Nr. 8/122/10/2025 vom 29.09.2025
Die überplanmäßigen Ausgaben bei HH-Stelle 6302.9400 - Bau-
maßnahmen Sonneberger Straße, 2. BA - für die Asphaltierung 
der Restflächen, das Setzen von drei neuen Straßeneinläufen 
einschließlich Anschluss an den bestehenden Kanal sowie die 
Herstellung einer Bordanlage in der Straße „Igelskuppe“ in Höhe 
von 17.500 Euro, damit nunmehr insgesamt 17.980,00 Euro, im 
Haushaltsjahr 2025 werden genehmigt. Die Deckung ist im Haus-
haltsjahr 2025 durch eine entsprechend höhere Entnahme aus 
der allgemeinen Rücklage sichergestellt.

Ausgefertigt: Neuhaus am Rennweg, den 30.09.2025
Scheler Dienstsiegel
Bürgermeister

Benutzungs- und Entgeltordnung

für die städtischen Unterkünfte der Stadt Neuhaus 
am Rennweg vom 01. Oktober 2025

Aufgrund des § 14 und § 26 Abs. 2 Nr. 10 der Thüringer Gemein-
de- und Landkreisordnung (ThürKO) vom 28. Januar 2003 (GVBl. 
S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 33 des Gesetzes vom 2. 
Juli 2024 (GVBl. S. 277, 288), beschließt die Stadt Neuhaus am 
Rennweg folgende Benutzungs- und Entgeltordnung:

§ 1
Allgemeines

(1) Die Stadt Neuhaus am Rennweg unterhält städtische Unter-
künfte in Neuhaus am Rennweg im Rahmen der Gefahrenabwehr. 
Stadteigene Unterkunftsanlagen sowie für Unterkunftszwecke 
angemietete Wohnungen stellen öffentliche Einrichtungen dar, 
die der vorübergehenden Unterbringung von ortsansässigen 
Personen dienen, die obdachlos sind oder denen Obdachlo-
sigkeit droht und bei denen alle anderen Hilfsmöglichkeiten 
ausgeschöpft wurden.
(2) Die Unterkünfte werden im Umfang der zu deckenden Be-
darfslage vorgehalten.
(3) Das Benutzungsverhältnis zwischen der Stadt Neuhaus am 
Rennweg und der untergebrachten Person ist öffentlich-recht-
lich. Die untergebrachte Person genießt keine regulären Woh-
nungsrechte aus anderen rechtlichen Grundlagen.
(4) Für die Inanspruchnahme der Notunterkünfte wird zur De-
ckung der Kosten ein Entgelt erhoben.

§ 2
Aufnahme

(1) Personen werden auf Antrag durch Einweisungsverfügung 
des Bürgermeisters unter Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs 
in eine Unterkunft eingewiesen.
(2) Ein Anspruch auf Zuweisung einer bestimmten Unterkunft 
besteht nicht. Einer eingewiesenen Person kann nach vorheriger 
Ankündigung eine andere Unterkunft zugewiesen werden.
(3) Durch Aufnahme in eine Unterkunft ist die eingewiesene Per-
son verpflichtet:
1.	 die Bestimmungen dieser Benutzungs- und Entgeltordnung 

zu beachten,
2.	 den Weisungen der mit der Aufsicht und Verwaltung der 

Unterkunftsanlage beauftragten Bediensteten der Stadt 
Neuhaus am Rennweg Folge zu leisten,

3.	 jederzeit den Bediensteten der Stadt Neuhaus am Rennweg 
unangekündigt den Zugang zu den genutzten Räumen zu 
gewähren. Ein Verriegeln oder Verschließen der Räume ist 
nicht gestattet. Die Stadt Neuhaus am Rennweg behält dafür 
Generalschlüssel zurück.

(4) Die Einweisung kann zeitlich beschränkt werden, wenn die 
eingewiesene Person gegen die Weisungen nach § 5 verstößt. 

Die Satzung zur Regelung der Aufwandsentschädigung für 
Ehrenbeamte und ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, die 
ständig zu besonderen Dienstleistungen herangezogen werden, 
der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Neuhaus am Rennweg (Feu-
erwehr-Aufwandsentschädigungssatzung) vom 01. Oktober 2025 
wird nachstehend öffentlich bekannt gemacht.
Beschluss-Nr. 8/118/10/2025 vom 29.09.2025
Es wird beschlossen, die Freiwillige Feuerwehr Neuhaus am Rennweg 
gemäß der Empfehlung des Feuerwehrbedarfsplans der Fa. EMRAGIS 
bis 31.12.2030 auf vier Standorte (Gerätehäuser) zu reduzieren.

Ausgefertigt: Neuhaus am Rennweg, den 30.09.2025
Scheler Dienstsiegel
Bürgermeister

Beschluss-Nr. 8/119/10/2025 vom 29.09.2025
Für die Skiliftanlage im Ortsteil Siegmundsburg wird nach der 
Aufhebung des Pachtverhältnisses folgendes beschlossen:

1. Die Betreibung der Anlage mit Umbaubügellift „Typ 2210“ 
sowie Kinder-Skischlepplift „Multi-Skilift“ wird nicht wei-
terverfolgt.

2. Die Anlage wird ab dem 01.10.2025 stillgelegt. Entsprechen-
de Rückbaumaßnahmen der technischen Anlagen sollen ff. 
vollständig durchgeführt werden.

3. Alle für den Betrieb abgeschlossenen Versicherungsleistun-
gen, Nutzungsverträge sowie regelmäßige Prüfungen der 
technischen Anlagen werden gekündigt/eingestellt.

4. Beim Thüringer Landesverwaltungsamt ist die Abmeldung 
der Anlage zu veranlassen.

5. Der Ortsteilrat Siegmundsburg wird beauftragt, Ideen/Emp-
fehlungen für die Nachnutzung der vorhandenen Gebäude 
bestehend aus Funktionsgebäude (Imbiss, Skiausleihe, WC 
getrennt für Damen und Herren), Kassengebäude sowie 
Maschinengebäude für den Stadtrat zu erarbeiten.

6. Der im Jahr 2025 zur Verfügung stehende Betriebskostenzu-
schuss bei der HH-Stelle 5622.7180 in Höhe von 21.600,00 
Euro kann für die Entwicklung des gesamten Erholungsge-
bietes „Dürre Fichte“ verwendet werden.

Ausgefertigt: Neuhaus am Rennweg, den 30.09.2025
Scheler Dienstsiegel
Bürgermeister

Beschluss-Nr. 8/120/10/2025 vom 29.09.2025
Es wird beschlossen, die Zweigstellen der Stadtbibliothek 
Neuhaus am Rennweg in den Ortsteilen Scheibe-Alsbach und 
Steinheid zum 30.11.2025 zu schließen und im Ausgleich hierzu 
öffentliche Bücherschränke mit freiem Zugang in diesen Orts-
teilen zu errichten.

Ausgefertigt: Neuhaus am Rennweg, den 30.09.2025
Scheler Dienstsiegel
Bürgermeister

Beschluss-Nr. 8/121/10/2025 vom 29.09.2025

1. Die ehemalige Rennsteigsporthalle in der Sebastian-
Kneipp-Straße 4 in Neuhaus am Rennweg soll für eine dau-
erhafte Nutzung als Jugendfreizeiteinrichtung und für eine 
Mehrfachnutzung durch ortsansässige Vereine modernisiert 
und entwickelt werden.

2. Die Freigabe der gesperrten Haushaltsmittel in Höhe von 
101.500,00 Euro bei HH-Stelle 4600.9401 im Jahr 2025 für 
die Vorbereitung der geplanten Mehrfachnutzung der Räum-
lichkeiten in der ehemaligen Rennsteigsporthalle wird be-
schlossen. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, Fördermittel 
mindestens in geplanter Höhe von 67.700,00 Euro für die erfor-
derlichen Baumaßnahmen im Rahmen einschlägiger Program-
me bzw. Richtlinien mit dem Ziel zu beantragen, dass in der 
Liegenschaft Sebastian-Kneipp-Straße 4 neben der Nutzung 
für die offene Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Neuhaus am 
Rennweg zusätzlich die zeitweilige oder dauerhafte Nutzung 
durch ortsansässige Vereine ermöglicht werden kann.
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§ 8
Pflicht zur Zahlung des Entgeltes

(1) Die Entgeltpflicht entsteht mit dem Tag der Nutzung oder der 
Möglichkeit zur Nutzung. Sie endet mit der ordnungsgemäßen 
Übergabe der Unterkunft an die Stadt.
(2) Das Entgelt ist monatlich im Voraus bis zum fünften Werktag 
zu entrichten.
(3) Endet die Entgeltpflicht vor Monatsende, wird das Entgelt 
anteilig berechnet.

§ 9
Höhe des Entgeltes

(1) Das Entgelt basiert auf einer Mischkalkulation und umfasst 
Mietkosten, Nebenkosten, Stromkosten sowie Instandhaltungs- 
und Kontrollkosten.
(2) Das Entgelt beträgt pro Tag und eingewiesener Person 7,81 €.
(3) Die Höhe des Entgeltes kann jährlich überprüft und ange-
passt werden.

§ 10
Inkrafttreten

Diese Benutzungs- und Entgeltordnung tritt rückwirkend zum 
01. Juli 2025 in Kraft.
Neuhaus am Rennweg, den 01. Oktober 2025
Stadt Neuhaus am Rennweg
Scheler
Bürgermeister

Satzung

zur Regelung der Aufwandsentschädigung 
für die Ehrenbeamten und ehrenamtlichen 

Feuerwehrangehörigen, die ständig zu besonderen 
Dienstleistungen herangezogen werden, der 

Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Neuhaus  
am Rennweg  

(Feuerwehr-Aufwandsentschädigungssatzung)  
vom 01. Oktober 2025

Aufgrund des § 19 Abs. 1 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 und 2 der 
Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommu-
nalordnung - ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung 
vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 33 des Gesetzes vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 277, 288) und 
des § 2 der Thüringer Feuerwehr-Entschädigungsverordnung 
(ThürFwEntschVO) vom 26. Oktober 2019 (GVBl. S. 457), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 13. Oktober 2020 (GVBl. S. 543) 
erlässt die Stadt Neuhaus am Rennweg nachstehende Satzung:

§ 1
Geltungsbereich

Diese Satzung regelt die Aufwandsentschädigung

1. des Stadtbrandmeisters der Stadt Neuhaus am Rennweg 
sowie seines Stellvertreters,

2. der Wehrführer der Stützpunktfeuerwehr und der Ortsteil-
feuerwehren der Freiwilligen Feuerwehr Neuhaus am Renn-
weg sowie deren Stellvertreter,

3. des Stadtjugendfeuerwehrwartes, dessen Stellvertreter, der 
Jugendfeuerwehrwarte und der weiteren Betreuer,

4. der ehrenamtlichen Gerätewarte,
5. des Feuerwehrangehörigen für die Alarm- und Einsatzpla-

nung und dessen Stellvertreter,
6. des Feuerwehrangehörigen für die Bedienung, Wartung 

und Pflege der Informations- und Kommunikationstechnik,
7. des Feuerwehrangehörigen für die statistische Erfassung 

und dessen Stellvertreter,
8. des Feuerwehrangehörigen als Sicherheitsbeauftragten der 

Feuerwehren,
9. der Feuerwehrangehörigen, die zu Brandsicherheitswachen 

herangezogen werden,
10. der Feuerwehrangehörigen, die als Feuerwehr-Fachberater 

herangezogen werden,
11. des Feuerwehrangehörigen, der als Leiter der Führungs-

staffel fungiert.

Der Zugang zu den Wohnräumen erfolgt dann nur durch einen 
mit der Aufsicht und Verwaltung der Unterkunftsanlage beauf-
tragten Bediensteten der Stadt Neuhaus am Rennweg für die 
Nachtstunden. Die eingewiesene Person hat am darauffolgenden 
Tag nach Anweisung die Unterkunft zu verlassen.
(5) Die Einweisung kann widerrufen werden, wenn die einge-
wiesene Person:
1.	 anderweitig ausreichend Wohnraum zur Verfügung hat,
2.	 die endgültige wohnungsgemäße Unterbringung aus von ihr 

zu vertretenden Gründen verhindert (z. B. durch grundlose 
Weigerung, einen Antrag auf Überlassung einer öffentlich 
geförderten Wohnung zu stellen oder eine nachgewiesene, 
zumutbare Wohnung zu beziehen),

3.	 die Unterkunft nicht benutzt oder nicht bezieht,
4.	 schwerwiegend oder mehrfach gegen diese Benutzungs- 

und Entgeltordnung oder die Weisungen der Bediensteten 
der Stadt Neuhaus am Rennweg verstößt.

§ 3
Räumung

(1) Die eingewiesene Person hat die zugewiesenen Räume un-
verzüglich zu räumen, wenn:
1.	 die Einweisung widerrufen wird oder
2.	 sie ihren Wohnsitz wechselt.
(2) Die Räumung einer Unterkunft kann nach den Vorschriften 
des Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsge-
setzes (ThürVwZVG) zwangsweise durchgesetzt werden. Die 
betroffene Person ist verpflichtet, die Kosten einer Zwangsräu-
mung zu tragen.
(3) Gegenstände, die im Zuge der Ersatzvornahme aus den 
Räumen entfernt wurden und innerhalb von drei Monaten nicht 
abgeholt werden, können entweder einer gemeinnützigen Ver-
wendung zugeführt oder, falls dies nicht möglich ist, entsorgt 
werden.

§ 4
Prüfung der Mietfähigkeit

Einweisung begehrende Personen sind verpflichtet, der Stadt-
verwaltung über ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse 
Auskunft zu geben. Ferner soll laufend geprüft werden, ob ihnen 
die Anmietung von angemessenem Wohnraum zumutbar ist.

§ 5
Verhalten

(1) Eingewiesene Personen haben die Unterkunftsanlagen, ins-
besondere die Unterkunftsräume und Gemeinschaftseinrich-
tungen, pfleglich zu behandeln, stets sauber zu halten und nicht 
ordnungswidrig zu gebrauchen. Sie müssen sich so verhalten, 
dass niemand gefährdet, geschädigt oder mehr als unvermeid-
bar behindert oder belästigt wird.
(2) Es ist eingewiesene Personen insbesondere untersagt:
1.	 andere Personen ohne schriftliche Einwilligung der Stadt 

Neuhaus am Rennweg in der Unterkunft übernachten zu 
lassen,

2.	 die Räume zu anderen als Wohnzwecken zu nutzen,
3.	 bauliche Änderungen oder Installationen ohne schriftliche 

Einwilligung der Stadt vorzunehmen,
4.	 Räume mit anderen eingewiesenen Personen ohne Zustim-

mung zu tauschen,
5.	 leicht entzündliche Materialien in der Unterkunft zu lagern,
6.	 ohne schriftliche Einwilligung bestimmte elektrische oder 

gasbetriebene Geräte zu betreiben,
7.	 Drogen zu konsumieren, zu verkaufen oder sich vorsätzlich 

durch Alkohol in einen Rausch zu versetzen.

§ 6
Haftungsausschluss

Die Stadt Neuhaus am Rennweg übernimmt keine Haftung für 
den Verlust oder die Beschädigung von Eigentum sowie für 
sonstige Schäden der Personen, soweit diese nicht auf grober 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz der Stadt oder ihrer Bediensteten 
beruhen.

§ 7
Entgeltschuldner

Schuldner des Benutzungsentgeltes ist die eingewiesene Per-
son, deren Einweisung verfügt wurde. Mehrere volljährige ein-
gewiesene Personen haften als Gesamtschuldner, wenn sie 
miteinander verwandt, verheiratet oder verschwägert sind oder 
eine eheähnliche Gemeinschaft bilden.
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14. für den Feuerwehrangehöri-
gen für die Bedienung,
Wartung und Pflege der Informations- und
Kommunikationstechnik

120,00 €

15. für den Feuerwehrangehörigen für die
statistische Erfassung

120,00 €

16. für den Stellvertreter des Feu-
erwehrangehörigen
für die statistische Erfassung

50,00 €

17. für den Feuerwehrangehörigen als
Sicherheitsbeauftragter der Feuerwehren

120,00 €

18. für den Leiter der Führungsstaffel 75,00 €
(2) Übernimmt der Stellvertreter des Stadtbrandmeisters, eines 
Wehrführers oder des Stadtjugendfeuerwehrwartes die Aufga-
ben des Vertretenen bei dessen Verhinderung für einen Zeitraum, 
der ununterbrochen länger als zwei Kalendermonate beträgt, 
hat er ab dem dritten Kalendermonat für den weiteren Zeitraum 
der Vertretung Anspruch auf Zahlung der für den Vertretenen 
festgelegten Aufwandsentschädigung.
(3) Ein Anspruch auf Aufwandsentschädigung für den Gerä-
tewart der Stützpunktfeuerwehr oder einer Ortsteilfeuerwehr 
nach Absatz 1 besteht nur, wenn dieser nicht gleichzeitig als 
hauptamtlicher Bediensteter der Stadt Neuhaus am Rennweg 
mit Aufgaben eines Gerätewartes betreut ist.
(4) Ehrenamtliche Feuerwehrangehörige, die zu Brandsicher-
heitswachen herangezogen werden, erhalten pro Stunde ge-
leisteter Brandsicherheitswache eine Aufwandsentschädigung 
in Höhe von 17,00 €.
(5) Ehrenamtliche Feuerwehrangehörige, die im Rahmen ihrer 
Tätigkeit als Feuerwehr-Fachberater im Stadtgebiet Neuhaus 
am Rennweg herangezogen werden, erhalten je volle Zeitstunde 
eine Aufwandsentschädigung von 17,00 €.
(6) Ehrenamtliche Feuerwehrangehörige, die im Rahmen ihrer 
Tätigkeit zur Ausbildung von Brandschutzhelfern herangezogen 
werden, erhalten je volle Zeitstunde eine Aufwandsentschädi-
gung von 17,00 €
(7) Die Aufwandsentschädigungen für Personen nach Abs. 4, 
5 und 6 werden entgegen § 5 dieser Satzung innerhalb einer 
Woche nach Vorlage der schriftlichen Einsatzbestätigung des 
jeweiligen Wehrführers bzw. Einsatzleiters gezahlt.

§ 8
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung zur Regelung der Aufwandsent-
schädigung für die Ehrenbeamten und ehrenamtlichen Feuer-
wehrangehörigen, die ständig zu besonderen Dienstleistungen 
herangezogen werden, der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt 
Neuhaus am Rennweg (Feuerwehr-Aufwandsentschädigungs-
satzung) vom 02. April 2020, (veröffentlicht im Amtsblatt der 
Stadt Neuhaus am Rennweg und der Gemeinde Goldisthal Nr. 
5/2020 vom 17. April 2020, Seite 7) außer Kraft.
Stadt Neuhaus am Rennweg
Neuhaus am Rennweg, den 01. Oktober 2025
Scheler
Bürgermeister
Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften beim Erlass der 
Satzung zur Regelung der Aufwandsentschädigung für die 
Ehrenbeamten und ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, 
die ständig zu besonderen Dienstleistungen herangezogen 
werden, der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Neuhaus am 
Rennweg (Feuerwehr-Aufwandsentschädigungssatzung) 
vom 01. Oktober 2025 (§ 21 Abs. 4 Thüringer Kommunal-
ordnung - ThürKO)
Ist eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die in der ThürKO enthalten oder aufgrund der ThürKO 
erlassen worden sind, zustande gekommen, so ist die Verletzung 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Be-
kanntmachung der Satzung gegenüber der Stadt Neuhaus am 
Rennweg unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verlet-
zung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung, 
die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind. Wurde eine Verletzung nach Satz 1 geltend 
gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

§ 2
Grundsatz

(1) Die Aufwandsentschädigung wird nur gewährt, wenn die Tä-
tigkeit ehrenamtlich ausgeführt wird.
(2) Durch die Aufwandsentschädigung sind die mit der Wahr-
nehmung des Ehrenamts verbundenen baren Auslagen und 
die sonstigen persönlichen Aufwendungen mit Ausnahme der 
Reisekosten in entsprechender Anwendung des Thüringer Rei-
sekostengesetzes abgegolten.
(3) Auf die Aufwandsentschädigung kann weder ganz noch teil-
weise verzichtet werden.

§ 3
Form der Aufwandsentschädigung

Soweit nachfolgend nichts anders bestimmt ist, wird die Auf-
wandsentschädigung für die in § 1 genannten Personen in Form 
eines monatlichen Pauschalbetrages festgesetzt.

§ 4
Erstattung besonderer Aufwendungen

Neben dem monatlichen Pauschalbetrag sind den in § 1 ge-
nannten Personen auf Antrag Reisekosten nach den geltenden 
Bestimmungen des Thüringer Reisekostengesetzes besonders 
zu erstatten.
Die Regelungen zur Erstattung von Verdienstausfall in entspre-
chender Anwendung des § 14 Abs. 2 ThürBKG bleiben unbe-
rührt.

§ 5
Zahlung der Aufwandentschädigung

(1) Die Aufwandsentschädigung wird monatlich im Voraus am 
ersten Tag des Monats unbar durch Überweisung auf ein inlän-
disches Konto gezahlt.
(2) Entsteht der Anspruch auf die Aufwandsentschädigung in 
der zweiten Hälfte eines Monats, so wird für diesen Monat nur 
der halbe Betrag gezahlt.
(3) Beim Ausscheiden aus dem Ehrenamt im Laufe eines Monats 
ist die Aufwandsentschädigung für diesen laufenden Monat zu 
belassen.

§ 6
Ruhen der Aufwandentschädigung

Die Aufwandsentschädigung ruht,

- wenn der Feuerwehrangehörige ununterbrochen länger als 
drei Monate das Ehrenamt nicht wahrnimmt, für die über 
drei Monate hinausgehende Zeit,

- solange der Feuerwehrangehörige vorläufig seines Dienstes 
enthoben oder

- ihm die Führung seiner Dienstgeschäfte verboten ist.

§ 7
Höhe der Aufwandsentschädigung

(1) Die monatliche Aufwandsentschädigung beträgt:

1. für den Stadtbrandmeister 300,00 €
2. für den stellvertretenden Stadtbrandmeister 150,00 €
3. für den Wehrführer der Stützpunktfeuerwehr 170,00 €
4. für den stellvertretenden Wehrführer

der Stützpunktfeuerwehr
85,00 €

5. für den Wehrführer einer Ortsteilfeuerwehr 150,00 €
6. für den stellvertretenden Wehrführer

einer Ortsteilfeuerwehr
75,00 €

7. für den Stadtjugendfeuerwehrwart 130,00 €
8. für den Stellvertreter des Stadtjugend-

feuerwehrwarts und die Ju-
gendfeuerwehrwarte

65,00 €

9. für jeden weiteren notwendi-
gen Jugendbetreuer

20,00 €

10. für den Gerätewart der Stützpunktfeuerwehr 150,00 €
11. den Gerätewart der Ortsteilfeuerwehr 100,00 €
12. für den Feuerwehrangehörigen für 

die Alarm- und Einsatzplanung
120,00 €

13. für den Stellvertreter des Feu-
erwehrangehörigen
für die Alarm- und Einsatzplanung

50,00 €
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1.2. Amtliche Bekanntmachungen der Gemeinde Goldisthal

Durch Rechtsvorschrift angeordnete öffentliche oder ortsübliche Bekanntmachungen der Gemein-
de Goldisthal werden gemäß § 27a Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) zusätzlich im Internet 
auf der Internetseite der Gemeinde Goldisthal unter

www.goldisthal.de
zugänglich gemacht.

Beschlüsse des Gemeinderates Goldisthal

Vom Gemeinderat beschlossene Drucksachen:
Beschluss-Nr. 8/37/2025 vom 14.08.2025
Die Niederschrift der Sitzung Nr. 8/05 des Gemeinderates vom 
03.06.2025 - Öffentlicher Teil - wird bestätigt.

Ausgefertigt: Goldisthal, den 03.09.2025
Machold Dienstsiegel
Bürgermeister

Beschluss-Nr. 8/38/2025 vom 14.08.2025
Die Stellungnahme der Gemeinde Goldisthal zum Entwurf des 
Sachlichen Teilplanes „Windenergie und Sicherung des Kultur-
erbes“ Ostthüringen der RPG Ostthüringen gemäß Anlage 1 wird 
bestätigt.

Ausgefertigt: Goldisthal, den 03.09.2025
Machold Dienstsiegel
Bürgermeister
Die Anlage liegt vom 03.11.2025 bis 17.11.2025 in der Stadtver-
waltung Neuhaus am Rennweg, Zimmer 2.16, Marktstraße 2, 
98724 Neuhaus am Rennweg montags bis mittwochs von 7.15 
Uhr bis 15.30 Uhr, donnerstags von 7.15 Uhr bis 18.00 Uhr und 
freitags in der Zeit von 7.15 Uhr bis 11.30 Uhr zu jedermanns 
Einsichtnahme aus.
Beschluss-Nr. 8/40/2025 vom 25.09.2025
Die Niederschrift der Sitzung Nr. 8/06 des Gemeinderates vom 
14.08.2025 - Öffentlicher Teil - wird bestätigt.

Ausgefertigt: Goldisthal, den 02.10.2025
Machold Dienstsiegel
Bürgermeister

Beschluss-Nr. 8/41/2025 vom 25.09.2025
Der Gemeinderat der Gemeinde Goldisthal stellt auf der Grund-
lage des Berichtes des Kreisprüfungsamtes des Landratsamtes 
Sonneberg über die örtliche Rechnungsprüfung der Jahresrech-
nung für das Haushaltsjahr 2023 vom 02.07.2025, der Erledigung 
der im Prüfbericht genannten Textziffern gemäß Schreiben vom 
17.07.2025 der Gemeinde Goldisthal an die Rechtsaufsichtsbe-
hörde im Landratsamt Sonneberg sowie deren abschließender 
Bestätigung gemäß Schreiben vom 28.07.2025 das geprüfte Er-
gebnis der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2023 gemäß 
Anlage 1 fest.

Ausgefertigt: Goldisthal, den 02.10.2025
Machold Dienstsiegel
Bürgermeister

Beschluss-Nr. 8/42/2025 vom 25.09.2025
Der Gemeinderat der Gemeinde Goldisthal erteilt dem Bürger-
meister auf der Grundlage des Berichtes des Kreisprüfungs-
amtes des Landratsamtes Sonneberg über die örtliche Rech-
nungsprüfung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2023 
vom 02.07.2025, der Erledigung der im Prüfbericht genannten 
Textziffern gemäß Schreiben vom 17.07.2025 der Gemeinde Gol-
disthal an die Rechtsaufsichtsbehörde im Landratsamt Sonne-
berg sowie deren abschließender Bestätigung gemäß Schreiben 
vom 28.07.2025 für das Haushaltsjahr 2023 die Entlastung.

Ausgefertigt: Goldisthal, den 02.10.2025
Machold Dienstsiegel
Bürgermeister

Beschluss-Nr. 8/43/2025 vom 25.09.2025
Der Gemeinderat der Gemeinde Goldisthal erteilt dem Beigeord-
neten auf der Grundlage des Berichtes des Kreisprüfungsamtes 
des Landratsamtes Sonneberg über die örtliche Rechnungs-
prüfung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2023 vom 
02.07.2025, der Erledigung der im Prüfbericht genannten Text-
ziffern gemäß Schreiben vom 17.07.2025 der Gemeinde Goldis-
thal an die Rechtsaufsichtsbehörde im Landratsamt Sonneberg 
sowie deren abschließender Bestätigung gemäß Schreiben vom 
28.07.2025 für das Haushaltsjahr 2023 die Entlastung.

Ausgefertigt: Goldisthal, den 02.10.2025
Machold Dienstsiegel
Bürgermeister

Hinweis zur öffentlichen Auslegung der Jahresrechnung 
2023 der Gemeinde Goldisthal und des Schlussberichtes 
über die örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Goldisthal hat mit Beschlüssen 
Nr. 8/41/2025, 8/42/2025 und 8/43/2025 vom 25.09.2025 die Jah-
resrechnung 2023 der Gemeinde Goldisthal festgestellt und dem 
Bürgermeister sowie dem Beigeordneten die Entlastung für das 
Haushaltsjahr 2023 erteilt.
Die festgestellte Jahresrechnung der Gemeinde Goldisthal für 
das Haushaltsjahr 2023 mit ihren Anlagen gemäß ThürKO und 
ThürGemHV, der Schlussbericht über die örtliche Prüfung der 
Jahresrechnung 2023 sowie die Beschlüsse über die Feststellung 
der Jahresrechnung 2023 und über die Entlastung des Bürger-
meisters sowie des Beigeordneten liegen gemäß § 80 Abs. 4 
ThürKO in der Zeit vom 03.11.2025 bis 17.11.2025 in der Stadt-
verwaltung Neuhaus am Rennweg, Zimmer 2.16, Marktstraße 2, 
98724 Neuhaus am Rennweg montags bis mittwochs von 7.15 
Uhr bis 15.30 Uhr, donnerstags von 7.15 Uhr bis 18.00 Uhr und 
freitags in der Zeit von 7.15 Uhr bis 11.30 Uhr zu jedermanns 
Einsichtnahme öffentlich aus. Die genannten Unterlagen werden 
darüber hinaus bis zur Feststellung der Jahresrechnung 2024 an 
gleicher Stelle zur Einsichtnahme zur Verfügung gehalten.
Beschluss-Nr. 8/44/2025 vom 25.09.2025
Zur weiteren Konsolidierung des Gemeindehaushaltes wird be-
schlossen, die Übernahme der Gebühren für die Hortbetreuung 
durch die Gemeinde Goldisthal zum Schuljahresende 2025/2026 
zu beenden.

Ausgefertigt: Goldisthal, den 02.10.2025
Machold Dienstsiegel
Bürgermeister

Beschluss-Nr. 8/45/2025 vom 25.09.2025
Zur weiteren Konsolidierung des Gemeindehaushaltes wird be-
schlossen, die Übernahme der Beiträge für die Kindergartenbe-
treuung durch die Gemeinde Goldisthal zum Ende des Kinder-
gartenjahres 2025/2026 zu beenden.

Ausgefertigt: Goldisthal, den 02.10.2025
Machold Dienstsiegel
Bürgermeister



Stadtkurier Neuhaus	 - 7 -� Nr. 10/2025

Bekanntmachung

Anhörung innerhalb des 
Rechtsverordnungsverfahrens zur Festsetzung des 
Überschwemmungsgebietes des Fließgewässers 
Schwarza (Saale)
Das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz 
(TLUBN) beabsichtigt, für das Fließgewässer der Schwarza 
(Saale) von unterhalb des Pumpspeicherwerks Goldisthal bis 
zur Mündung in die Saale auf Teilen der Gemarkungen Goldi-
sthal, Oberhammer, Oelze, Katzhütte, Wald Unterbreitenbach, 
Schwarzmühle, Meuselbach, Böhlen, Blumenau, Mellenbach, 
Wildenspring, Allersdorf, Glasbach, Oberhain, Obstfelderschmie-
de, Unterweißbach, Mankenbach, Sitzendorf, WBZ Schwarzburg 
I, Schwarzburg, WBZ Schwarzburg II, Bad Blankenburg, WBZ 
Hainberg und Schwarza das Überschwemmungsgebiet festzu-
setzen. Die Festsetzung des Überschwemmungsgebietes erfolgt 
gemäß § 76 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 7 des Geset-
zes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409) geändert 
worden ist.
Nach § 66 Thüringer Wassergesetz (ThürWG) vom 28. Mai 2019 
(GVBl. S. 74), das zuletzt durch Artikel 52 des Gesetzes vom 2. 
Juli 2024 (GVBl. S. 277) geändert worden ist, wird Folgendes 
bekannt gegeben:
Der Entwurf der Rechtsverordnung sowie die zugehörigen Kar-
ten (Kartenblätter im Maßstab 1 : 10 000, basierend auf ATKIS, 
und Kartenblätter im Maßstab 1 : 2 000, basierend auf ALKIS) 
liegen vom

15.09.2025 bis einschließlich 14.10.2025 
verlängert bis 13.11.2025!

in folgenden Behörden während der Sprechzeiten zur allge-
meinen Einsicht für jedermann aus:
Stadtverwaltung Bad Blankenburg
Bauamt, Markt 1 in 07422 Bad Blankenburg,

Dienstag 9:00 - 12:00 Uhr 14:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 9:00 - 12:00 Uhr 14:00 - 17:30 Uhr
Freitag 9:00 - 12:00 Uhr

Stadtverwaltung Neuhaus am Rennweg
Zimmer 2.16, Marktstraße 2 in 98724 Neuhaus am Rennweg
(als erfüllende Gemeinde für die Gemeinde Goldisthal)

Montag bis Mittwoch 7:15 - 15:30 Uhr
Donnerstag 7:15 - 18:00 Uhr
Freitag 7:15 - 11:30 Uhr
Stadtverwaltung Rudolstadt
Bürgerservice im Erdgeschoss des Rathauses,
Markt 7 in 07407 Rudolstadt

Mo., Mi. und Fr. 8:00 - 14:00 Uhr
Die. und Do. 8:00 - 18:00 Uhr
Samstag 9:00 - 12:00 Uhr

Verwaltungsgemeinschaft “Schwarzatal“
Standort Oberweißbach, Bauamt, Markt 5 in 98744 Schwarzatal

Dienstag 9:00 - 12:00 Uhr 13:00 - 18:00 Uhr
Montags, mittwochs, donnerstags und freitags nur nach telefo-
nischer Terminvereinbarung unter 036705/67411
Stadtverwaltung Königsee
Bauamt im Obergeschoss des Rathauses, Markt 1 in 07426 
Königsee

Dienstag 9:00 - 12:00 Uhr 13:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag 9:00 - 12:00 Uhr 13:00 - 16:00 Uhr
Freitag 9:00 - 12:00 Uhr

Landgemeinde “Stadt Großbreitenbach“
Bauamt: Zimmer 207, Rathaus, Markt 11 in 98701 Großbreiten-
bach

Amtliche Bekanntmachung

Einwohnerversammlung gemäß § 15 ThürKO und 
§ 4 der Hauptsatzung der Gemeinde Goldisthal

Am Freitag, dem 14. November 2025,
um 19.00 Uhr

findet im
Kultur- und Vereinshaus Goldisthal,

Hauptstraße 22b,
98746 Goldisthal

die diesjährige Einwohnerversammlung statt.
Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Goldis-
thal sind hierzu recht herzlich eingeladen.
Der Bürgermeister wird über aktuelle Planungen und zukünf-
tige Vorhaben informieren. Weiterhin wird der Bürgermeister 
die Fragen der Einwohnerinnen und Einwohner zu aktuellen 
Themen beantworten.
Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.
Vorab der Einwohnerversammlung können auch konkrete 
Fragen an den Bürgermeister per E-Mail an gemeinde@gol-
disthal eingereicht werden.
Goldisthal, den 02. Oktober 2025
Kay Machold
Bürgermeister

1.3. Amtliche Bekanntmachungen anderer 
Behörden/Körperschaften

Öffentliche Bekanntmachung

der Offenlegung der Grenzfeststellung, der 
Grenzwiederherstellung und der Abmarkung*)  
von Flurstücksgrenzen
In der

Gemeinde: Neuhaus/Rwg.
Gemarkung: Schmalenbu-
che

Flur(en): 2 Flurstück(e): 652/272

Gemarkung: Neuhaus Flur(en): 6 Flurstück(e): 790
wurde eine

- Grenzwiederherstellung
- Abmarkung
nach den Bestimmungen der §§ 9 bis 15 des Thüringer Ver-
messungs- und Geoinformationsgesetzes (ThürVermGeoG) 
vom 16. Dezember 2008 (GVBl. S. 574) in der jeweils geltenden 
Fassung durchgeführt. Über das Ergebnis der Liegenschaftsver-
messung wurde eine Grenzniederschrift aufgenommen. Diese 
Grenzniederschrift sowie die dazugehörige Skizze können von 
den Beteiligten

vom 31.10.2025 bis 01.12.2025
in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr (Mo-Do),

12:00 Uhr (Fr)
in den Räumen der
Vermessungsstelle ÖbVI Marcel Pabst,
Max-Planck-Straße 31, 96515 Sonneberg
eingesehen werden.
Gemäß § 10 Abs. 4 ThürVermGeoG wird durch Offenlegung das 
Ergebnis der o. g. Liegenschaftsvermessung bekannt gegeben. 
Das Ergebnis der Liegenschaftsvermessung gilt als anerkannt, 
wenn innerhalb eines Monats nach Ablauf der Offenlegungsfrist 
kein Widerspruch erhoben wurde.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen das Ergebnis der Liegenschaftsvermessung kann inner-
halb eines Monats nach Ablauf der Offenlegungsfrist bei Vermes-
sungsstelle ÖbVI Marcel Pabst, Max-Planck-Straße 31, 96515 
Sonneberg Widerspruch erhoben werden.
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• telefonisch unter der zentralen Einwahl 03679/7902-0, eben-
falls zu den genannten Zeiten, außerhalb der Öffnungszeiten 
sprechen Sie uns bitte eine Voicemail auf den Anrufbeantworter

• per Mail an buergerservice@neuhaus-am-rennweg.de

Für die einzelnen Ämter nutzt bitte gerne wie bisher die Mög-
lichkeit einer vorherigen persönlichen Terminvereinbarung über 
den Bürgerservice.
Euer Bürgermeister
Uwe Scheler

Schiedsstelle der Stadt Neuhaus am 
Rennweg
Die Anschrift und der Sitz der Schiedsstelle lauten:
Schiedsstelle der Stadt Neuhaus am Rennweg
Marktstraße 2
98724 Neuhaus am Rennweg
Der Schriftverkehr mit den Schiedspersonen ist nur unter dieser 
Anschrift zu führen.
Die Sprechzeiten der Schiedsstelle finden
jeden ersten Montag im Monat von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
im Bürgerhaus der Stadt Neuhaus am Rennweg,
Marktstraße 2, Zimmer 1.21,
in 98724 Neuhaus am Rennweg
statt.
Die nächsten Termine sind:
Montag, 03.11.2025
Montag, 01.12.2025
Die Schiedsstelle ist telefonisch erreichbar über die Zentrale der 
Stadtverwaltung Neuhaus am Rennweg unter 03679/7902-0. Sie 
werden von dort weitervermittelt.

Polizeiinspektion Sonneberg 
Kontaktbereichsdienst  
Neuhaus am Rennweg 
 
Ansprechpartner:   Polizeihauptmeisterin Jeuth 
        Polizeihauptmeisterin Schönheit     
        Polizeihauptmeister Knoblauch 
        Polizeihauptmeister Weber 
 
Erreichbarkeiten:   03679-7902260 
        03675-875-0 (PI Sonneberg) 
        110 (in Notfällen)  
 
Sprechzeiten:    Dienstag  08:00 Uhr – 10:00 Uhr  
        Donnerstag 08:00 Uhr – 10:00 Uhr 
        Donnerstag 15:00 Uhr – 18:00 Uhr  
 
Sollten Sie den Kontaktbereichsbeamten nicht erreichen können, melden 
Sie sich bitte bei der PI Sonneberg.  
 

Nächste öffentliche Sitzungen des 
Stadtrates und der Ausschüsse

Ausschuss für Kultur, Sport 
und Tourismus

27.10.2025

Stadtrat 10.11.2025 
17.00 Uhr

Bau-, Wirtschafts- und Inf-
rastrukturausschuss

10.11.2025 
18.00 Uhr

Haupt- und Finanzausschuss 24.11.2025
Stadtrat 08.12.2025

Die Sitzungen beginnen regelmäßig um 17.00 Uhr im Saal des 
Bürgerhauses, Marktstraße 2, 98724 Neuhaus am Rennweg.
Zu möglicherweise abweichendem Beginn und/oder Sitzungsort 
informieren Sie sich bitte in der Tagespresse oder im Ratsin-
formationsdienst auf der Internetseite der Stadt Neuhaus am 
Rennweg unter:
https://www.neuhaus-am-rennweg.de/seite/433218/ 
ratsinformationsdienst.html#/councilservice
Dort finden Sie auch die Tagesordnung und Beschlussvorlagen, 
die im öffentlichen Teil der jeweiligen Sitzung zur Beratung durch 
Stadtrat oder Ausschüsse anstehen.

Dienstag 8:00 - 12:00 Uhr 13:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag 8:00 - 12:00 Uhr 13:00 - 15:30 Uhr
Freitag 8:00 - 12:00 Uhr

Etwaige Bedenken gegen die Festsetzung des Überschwemmungs-
gebietes und den Erlass einzelner Schutzanordnungen sowie Anre-
gungen zu dem Entwurf können bis einen Monat nach Ablauf der 
oben angegebenen Auslegungsfrist - verlängert bis 12.12.2025!

- schriftlich beim Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau 
und Naturschutz, Göschwitzer Straße 41 in 07745 Jena oder

- mündlich zur Niederschrift im Thüringer Landesamt für 
Umwelt, Bergbau und Naturschutz, Außenstelle Weimar, 
Dienstgebäude 1, Harry-Graf-Kessler-Str. 1 in 99423 Wei-
mar, Zimmer 1809

nur nach vorheriger Terminabstimmung, Telefon: 0361 
573943619 oder 0361 573943329 zu folgenden Dienststunden:

Montag 8:30 - 11:30 Uhr 13:30 - 15:30 Uhr
Dienstag 8:30 - 11:30 Uhr 13:30 - 15:30 Uhr
Mittwoch 8:30 - 11:30 Uhr 13:30 - 15:30 Uhr
Donnerstag 8:30 - 11:30 Uhr 13:30 - 15:30 Uhr
Freitag 8:30 - 11:30 Uhr
vorgebracht werden.
Verspätet eingehende Einwendungen können bei dem Erlass 
der Rechtsverordnung unberücksichtigt bleiben.
Wer fristgemäß Bedenken oder Anregungen vorgebracht hat, die 
beim Erlass der Rechtsverordnung nicht berücksichtigt wurden, 
wird über die Gründe unterrichtet.
Dieser Bekanntmachungstext wird auch auf der Internetseite des 
TLUBN unter https://tlubn.thueringen.de/service/amtliche-
bekanntmachungen veröffentlicht.
Die zugehörigen Karten werden im Auslegungszeitraum eben-
falls auf der Internetseite des TLUBN unter https://tlubn.thue-
ringen.de/service/ueberschwemmungsgebiete veröffentlicht.
Durch Einsichtnahme in die Auslegungsunterlagen entstehende 
Kosten können nicht erstattet werden.
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau
und Naturschutz �  Jena, den 04.08.2025
Im Auftrag
i. V. Karsten Pehlke
Abteilungsleiter 4

2. Nichtamtlicher Teil

2.1. Nichtamtliche Bekanntmachungen  
der Stadt Neuhaus am Rennweg

Öffnungszeiten Stadtverwaltung

Die Anschrift der Neuhäuser Stadtverwaltung lautet:
Stadtverwaltung Neuhaus am Rennweg
Marktstraße 2
98724 Neuhaus am Rennweg
Telefon: 03679 / 7902-0
Fax: 03679 / 7902-65
E-Mail: poststelle@neuhaus-am-rennweg.de
Schaut einfach mal vorbei - auch ohne speziellen Grund.
Unser Team vom Bürgerservice ist im Foyer des Bürgerhauses 
in der Marktstraße 2 wie folgt für Euch da:

• persönlich zu den geltenden allgemeinen Öffnungszeiten
Montag bis Mittwoch�  von 7.15 Uhr bis 15.30 Uhr
Donnerstag � von 7.15 Uhr bis 18.00 Uhr
Freitag � von 7.15 Uhr bis 11.30 Uhr
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Im Bild von links: Kamerad Maurice Welsch (stellvertretender 
Wehrführer Ortsteil Lichte), Kamerad Michael Schramm (Am-
tierender Stadtbrandmeister), Kamerad Steffen Siegel, Bürger-
meister Uwe Scheler, Kamerad Sven Quade (Wehrführer Ortsteil 
Lichte und Stadtratsmitglied)

Öffnungszeiten des Wertstoffhofes
Der Wertstoffhof im Bauhof, Kirchweg 2, 98724 Neuhaus 
am Rennweg ist wie folgt geöffnet:

donnerstags 15.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Die Grünschnittannahmestelle im Neuhäuser Bauhof 
hat folgende Öffnungszeiten:

donnerstags 15.30 Uhr bis 18.00 Uhr
samstags 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Die Grünschnittannahmestelle im Ortsteil Siegmundsburg 
öffnet ab jeweils samstags von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr.
Die letzte Annahme von Grünschnitt für das Jahr 2025 in 
den Annahmestellen Neuhaus am Rennweg (Wertstoffhof, 
Kirchweg 2) und Siegmundsburg erfolgt am

Samstag, 15.11.2025
zu den bekannten Öffnungszeiten 10.00 bis 13.00 Uhr in 
Neuhaus am Rennweg und 10.00 bis 12.00 Uhr in Sieg-
mundsburg.
Möglich ist die Abgabe von Altglas, Altpapier, Leichtver-
packungen (gelber Sack), Elektroschrott, Batterien und 
Haushaltsschrott ausschließlich für private Haushalte. Ge-
werbetreibende haben die Entsorgung eigenständig zu or-
ganisieren.
Die für den Elektroschrott vorgesehenen Behältnisse werden 
von der VISTA electronic GmbH Sonneberg bereitgestellt 
und abgeholt.
Zum Verständnis - hier die Definition zu den einzelnen 
Schrottarten.
Zum Haushaltsschrott gehören:
Aluminiumgeschirr, Backbleche, Bratpfannen, Bratwur-
stroste, Bügelbretter, Eimer, Fahrräder, Gartenmöbel aus 
Metall, Gussöfen, Metallregale, Kochtöpfe, Wäscheständer, 
Sport- und Spielgeräte aus Metall, Schubkarren und weitere 
Haushaltsgegenstände aus Metall
Zum Elektroschrott bzw. Elektronikschrott gehören:
Elektro- und Elektronikaltgeräte, wie Kühlschrank, Gefrier-
schrank, Waschmaschine, Trockner, Elektroherd, Geschirr-
spüler, Mikrowellengerät, Staubsauger, Nähmaschine, Ra-
senmäher, Notebook, Computer, Monitor, Lampen, Drucker, 
Kopierer, Telefon, Faxgerät, Modem, Fernseher, Radio, DVD-
Player, Videorekorder und elektrische Musikinstrumente
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass kein sons-
tiger Sperrmüll oder Schrott im Wertstoffhof entsorgt wer-
den darf. Eine solche unrechtmäßige Ablagerung wird beim 
Landratsamt Sonneberg zur Anzeige gebracht und mit emp-
findlichen Geldbußen geahndet.

Sprechzeiten der Ortsteilbürgermeister
Steinheid, Limbach, Neumannsgrund
im Vereinsgebäude Steinheid, Markt 7,
jeweils 1. und 3. Dienstag im Monat
von 17.30 bis 19.00 Uhr
Scheibe-Alsbach
im Gemeinde- und Vereinshaus Scheibe-Alsbach,
Am Rußtiegel 1,
jeweils 1. und 3. Mittwoch im Monat
von 19.00 bis 20.00 Uhr
Siegmundsburg
im Feuerwehrgerätehaus Siegmundsburg, Hiftenberg 7,
jeweils 1. und 3. Donnerstag im Monat
von 16.00 bis 17.00 Uhr
Lichte
im Gemeinde- und Vereinshaus Lichte, Saalfelder Straße 4,
jeweils 2. Donnerstag im Monat
jeweils von 17.30 bis 19.00 Uhr
Piesau
im Gemeinde- und Vereinshaus Piesau, Straße des Friedens 17,
jeweils 1. und 3. Dienstag im Monat
von 17.00 bis 18.30 Uhr

Im Gedenken an die Opfer der Weltkriege findet am

Volkstrauertag,
Sonntag, dem 16. November 2025,

um 10.30 Uhr,
im Ehrenhain an der Eisfelder Straße

eine
Kranzniederlegung

statt.

Revierleitersprechstunde im Revier Piesau, 
Thüringer Forstamt Neuhaus
Sehr geehrte Damen und Herren,
seit dem 01.09.2023 habe ich, Frau Ivonne Schwarz, die Leitung 
vom Revier Piesau übernommen.
Sie erreichen mich über die Telefonnummer 0172/3480281.
Aktuell findet, bis auf Weiteres, keine Revierleitersprechstunde 
statt.
Bei Fragen rund um Ihren Waldbesitz und zur Vergabe von 
Brennholzscheinen bitte ich um eine vorherige telefonische 
Terminvereinbarung.
Mit freundlichen Grüßen
Ivonne Schwarz
Revierleiterin

Beförderung zum Gruppenführer der 
Freiwilligen Feuerwehr Neuhaus am 
Rennweg - Ortsteil Lichte
In der Stadtratssitzung am 29.09.2025 fand die Beförderung des 
Kameraden Steffen Siegel der Freiwilligen Feuerwehr Neuhaus 
am Rennweg - Ortsteil Lichte zum Gruppenführer statt.
Bürgermeister Uwe Scheler, der die Ernennung vornahm, lobte 
den Kameraden Steffen Siegel für seinen unermüdlichen Ein-
satz und sein Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr. „Die 
Ernennung zum Gruppenführer ist nicht nur eine Auszeichnung 
für seine bisherigen Leistungen. Steffen Siegel, der seit vielen 
Jahren aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr ist, hat sich 
insbesondere auch durch seine Fachkenntnisse hervorgetan“.
Bürgermeister Uwe Scheler und die Stadt Neuhaus am Rennweg 
bedanken sich für sein großes ehrenamtliches Engagement und 
hoffen auf eine weitere gute Zusammenarbeit.
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Kustel ist wieder da

Neue Holzskulptur am Rennsteig begrüßt Wanderer 
und Gäste
Igelshieb, 08. Oktober 2025 - Seit Anfang Oktober ziert wieder 
eine eindrucksvolle Holzskulptur den Ortseingang des Renn-
steigs in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße im Ortsteil Igelshieb. Die 
mannshohe Figur des „Kustels“ hatte seit 2011 Wanderer und 
Besucher willkommen geheißen, musste jedoch im Oktober 2024 
aufgrund ihres maroden Zustands entfernt werden.
Die Verkehrssicherheit war nicht mehr gewährleistet.
Dank des Engagements von Wegewart Thomas Herber wurde 
die Initiative ergriffen, die Skulptur neu anfertigen zu lassen. Der 
Impuls fand breite Unterstützung und so konnte der einheimi-
sche Holzschnitzer „Holz-Eddy“ für die Neugestaltung gewonnen 
werden. Die neue Figur wurde schließlich durch Thomas Herber 
und Herrn Gräf am ursprünglichen Standort aufgestellt.
Seit dem 08. Oktober 2025 können Wanderer des Rennsteigs, 
Gäste und Einheimische die liebevoll geschnitzte Figur wieder 
bestaunen. Sie steht symbolisch für die Verbundenheit der Re-
gion mit ihrer Natur, Tradition und dem beliebten Wanderweg.
Die Stadt Neuhaus am Rennweg bedankt sich herzlich bei allen 
Beteiligten für ihren Einsatz zur Erhaltung dieses besonderen 
Wahrzeichens.

Rennsteighaus - elektronische 
Schließanlage

Kurzbeschreibung des 
Projektes

Das Rennsteighaus in Neuhaus am Rennweg wurde im Jahr 
2013 als zweites Rennsteighaus entlang des legendären Wan-
derweges eingeweiht. Die Öffnung des Gebäudes sowie Reini-
gungstätigkeiten in und am Objekt wird von einem bei der Stadt 
Neuhaus am Rennweg geringfügig beschäftigten Mitarbeiter 
gewährleistet. Dieser soll auch weiterhin seinen Tätigkeiten 
nachkommen, jedoch hinsichtlich der Öffnung entlastet werden. 
Um eine größere und stetige Öffnung des Rennsteighauses zu 
gewährleisten, soll mittels einer technischen Lösung durch den 
Einbau einer elektrischen Schließung Abhilfe geschaffen werden. 
Diese soll auf einer entsprechenden App beruhen. Dadurch wird 
eine zeitgemäße und bedarfsorientierte Nutzung gewährleistet.

Montag von 13.00 bis 19.00 Uhr & 19.00 bis 21.00 Uhr*
Dienstag von 13.00 bis 15.00 Uhr* & 15.00 bis 21.00 Uhr

Mittwoch von 13.00 bis 21.00 Uhr 
Donnerstag von 9.00 bis 20.00 Uhr & 20.00 bis 22.00 Uhr*

Freitag von 9.00 bis 22.00 Uhr (9.30 bis 11.15 Uhr - 3 Bahnen Schulschwimmen)
Samstag von 10.00 bis 21.00 Uhr (17.00 bis 19.00 Uhr*)

Sonntag von 10.00 bis 18.00 Uhr

Öffnungszeiten

Schwimmhalle am Rennsteig
in Neuhaus am Rennweg

Montag von 14.00 bis 21.00 Uhr  gemischte Sauna
Dienstag von 14.00 bis 17.00 Uhr  Frauensauna 

 & von 17.00 bis 21.00 Uhr gemischte Sauna
Mittwoch von 14.00 bis 17.00 Uhr  gemischte Sauna 

   & von 17.00 bis 21.00 Uhr Frauensauna
Donnerstag von 14.00 bis 22.00 Uhr  gemischte Sauna

Freitag von 14.00 bis 22.00 Uhr  gemischte Sauna
Samstag von 14.00 bis 21.00 Uhr  gemischte Sauna
Sonntag von 13.00 bis 18.00 Uhr  gemischte Sauna

* *eingeschränkter ö�entlicher Badebestrieb - nur Bereitstellung von Schwimmbahnen möglich

jeden 1. Sonntag im Monat ist Kinderanimation von 15.00 bis 17.00 Uhr

Schwimmhalle

Sauna

Anschrift:
Schwimmhalle am Rennsteig
Marktstraße 4
98724 Neuhaus am Rennweg

Kontakt:
Telefon: 03679 790280
E-Mail: baederbetrieb@neuhaus-am-rennweg.de

Wohlfühlen in der kalten Jahreszeit

Saunazeit in der Schwimmhalle am Rennsteig
Ab Sonntag, dem 05.10.2025, öffnet die Sauna in der Schwimm-
halle am Rennsteig wieder regelmäßig sonntags ihre Türen für 
entspannte Stunden in der Herbst- und Winterzeit.
Immer sonntags von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr laden wir Sie herz-
lich ein, dem Alltagsstress zu entfliehen, neue Energie zu tanken 
und wohlige Wärme zu genießen.
Gönnen Sie sich eine Auszeit - wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr Team der Schwimmhalle Neuhaus am Rennweg
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Saal im Bürgerhaus 
Stadt Neuhaus am Rennweg 

07. November 2025 um 17:00 Uhr 
Eintritt: frei 
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Gefördert durch den Freistaat Thüringen, die Sparkassenkulturstiftung, den dbv, die 
Landesfachstelle für Öffentl. Bibliotheken und den Thüringer Literaturrat. e.V 

Saal im Bürgerhaus

Projekt „Bibliotheksführerschein für 
Vorschulkinder“ gestartet

Im September startete unser 
Jahresprojekt mit den Vor-
schülern der Stadt Neuhaus 
am Rennweg nebst Ortsteilen.
Nach einer kurzen ge-
genseitigen Vorstellung 
unseres Maskottchens 
„Trollinchen“ und unserer 
Vorschüler lauschten die 
Kinder gespannt Trollin-
chens Geschichte. Denn 
eigentlich kommt sie aus 
Norwegen. Als sie eines 
Tages in Neuhaus am Renn-
weg im Urlaub war, hat sie 

sich sofort in die Stadt und die Natur verliebt und beschlossen, 
hier zu bleiben. Und weil sie Bücher so gern hat, ist Trollinchen 
in der Bibliothek und hilft wo sie nur kann. Zusammen mit den 
Kindern haben wir die Sehenswürdigkeiten der Stadt auf Bildern 
entdeckt und besprochen. Der Rennsteig und unsere wunder-
schöne Holzkirche waren allen bekannt, aber auch die Schutzhüt-
te Weidmannsheil, das Bernhardsthal und Glücksthal war vielen 
Kindern ein Begriff.
Dann wurden die Kinder auf eine Suche in die Bibliothek ge-
schickt, denn Trollinchen hat in der Bibliothek allerlei Sachen ver-
steckt, die eigentlich gar nicht dorthin gehören. Die Vorschüler 
hatten nun die Aufgabe, die Dinge zu finden, richtig zu benennen 
und zu erklären, wo man sie eigentlich findet. Neben einer Zahn-
bürste, einem Gardehut und einer leeren Chipstüte gab es noch 
allerlei andere Gegenstände zu finden. Die Kinder machten das 
sehr gut, fanden fast alle Gegenstände und konnten auch den 
eigentlichen Zweck dieser benennen.
Wir besprachen im weiteren Verlauf die Regeln, die in einer Bib-
liothek einzuhalten sind und begutachteten die Kinderabteilung. 
Hier durfte sich jedes Kind ein Buch für zuhause ausleihen und 
bekam obendrein noch einen Bibliotheksbeutel geschenkt, in 
dem die Bücher sicher verstaut werden konnten. So lernen die 
Kinder, dass die geliehenen Bücher nicht irgendwo rumliegen 
sollen und dann verschwunden sind, sondern immer wieder in 
den Beutel gehören, in welchem sie dann abgegeben werden.
Die Vorschüler hatten sichtlich Spaß und freuen sich schon dar-
auf, beim nächsten Besuch ein neues Buch ausleihen zu dürfen.

Origami-Veranstaltung am 19.09.2025
Am 19.09.2025 fand in der Stadtbibliothek Neuhaus am Rennweg 
der Origami-Nachmittag statt.

Origami ist die japanische Kunst des Papierfaltens, bei der aus 
einem einzelnen Blatt Papier durch Falten zwei- oder dreidimen-
sionale Objekte wie Tiere, Figuren und geometrische Formen 
entstehen.
Mit Hilfe von diversen Anleitungen entstanden Vögel, Krabben, 
Schmetterlinge und andere Tiere.

Die Kinder üben durch diese Bastelkunst ihr räumliches Denk-
vermögen, die Feinmotorik, die Hand-und Augenkoordination 
sowie Geduld und Konzentration.

Positives Fazit unserer Lese-Initiative über 
die Sommerferien
Unsere Sommeraktion „Bücher-Bingo“ war ein voller Erfolg. 
Insgesamt nahmen 58 Kinder teil und dürfen sich nun stolz 
Bücher-Bingo-Held nennen. Als kleine Anerkennung an eine 
so tolle Leistung gab es Urkunden und Bücher zum mit nach 
Hause nehmen.
Ziel der Aktion war es, die Kinder auch in den Sommerferien 
zum Lesen zu motivieren. Hierzu gab es Zettel, auf denen 4x4 
Büchermerkmale notiert waren (z.B. ein blaues Buch, ein Buch 
über ein Tier, ein Sachbuch usw.). Hat man vier Bücher in einer 
Reihe (diagonal, horizontal oder waagerecht) gelesen, erarbei-
tete man sich ein Bücher-Bingo. Es wurden noch der Autor und 
der Titel des Buches notiert und die Zettel dann wieder in der 
Bibliothek abgegeben. Die Resonanz war durchweg positiv und 
Alle hatten viel Spaß an der Sommerferien-Aufgabe.
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Empfehlungen für Erwachsene
Christoph Stoll: Waldesdunkel

Menschen findet Justus Hauer ziemlich an-
strengend. Umso mehr liebt der 50-jährige 
Kunstlehrer die Stille des Waldes und das 
Forsthaus seiner Kindheit, wo er auch dies-
mal die Sommerferien verbringen will. Doch 
als im Familienforst ein Mann erschossen 
wird, ist es aus mit der erhofften Ruhe. Statt 
flirrende Sonnenstrahlen zwischen grünem 
Blattwerk zu genießen, sieht sich Justus mit 
der attraktiven Kommissarin Helliger kon-
frontiert - was ihn erst richtig ratlos macht. 
Der Wald behält seine Geheimnisse für sich. 

Bis die traditionelle Treibjagd eine tödliche Wendung nimmt…
Klaudia Blasl: Gärten, Gift und tote Männer

Gesät, gedüngt, gestorben…
Im idyllischen Oberdistelbrunn geht ein 
Giftmischer um. Seine mörderische Bilanz: 
eine nüchterne Alkoholleiche, ein Pfarrer in 
Teufels Küche und zwei Tote auf der Gar-
tenschau. Während die Polizei auf der Stelle 
tritt, verfolgen zwei Pensionistinnen mit grü-
nem Daumen und schwelender Ehekrise eine 
gefährliche Spur - und legen sich statt mit 
Nacktschnecken und Wühlmäusen erstmals 
mit einem echten Mörder an…

Marie Lacrosse: Kadewe - Haus der Träume

Berlin, Anfang des 20. Jahrhunderts: Das 
Kaufhaus KaDeWe erstrahlt in Glanz und 
Luxus - eine Welt, die Judith Bergmann wohl 
vertraut ist. Denn die Tochter des KaDeWe-
Justiziars soll Harry Jandorf heiraten, den 
einzigen Sohn des Kaufhausgründers. Die 
aus ärmlichen Verhältnissen stammende 
Rieke Krause hingegen ist von der Pracht 
des KaDeWe schier überwältigt, als sie dort 
eine Stelle als Verkäuferin antritt. Doch in 
den Wirren des Ersten Weltkriegs und der 

Nachkriegszeit werden die Lebenspläne von Judith und Rieke 
gewaltig durcheinandergewirbelt…
Susanne Leonard: Die Radfahrerin Annie Londonderry

Boston, 1894: Annie ist gerade einmal 22, 
als sie eine schicksalhafte Entscheidung 
trifft: Sie lässt sich auf die Wette zweier 
Geschäftsmänner ein, die behaupten, eine 
Frau würde es niemals schaffen, mit dem 
Fahrrad die Welt zu umrunden. Annie wider-
spricht: Was ein Mann kann, kann eine Frau 
schon lange! Also setzt sie sich auf ihr 21kg 
schweres Rad, im Gepäck nur eine Garnitur 
Wechselunterwäsche und einen Revolver, 
und begibt sich auf das Abenteuer ihres Le-
bens. Ihre Tour um die Welt schlägt hohe 

Wellen in der Presse, doch sie birgt auch Gefahren und droht 
mehrmals zu scheitern. Wird Annie trotzdem Erfolg haben? Wird 
sie ein Zeichen setzen für alle Frauen, die wie sie von Gleichbe-
rechtigung träumen?
Gertrud Tinning: Die Frauen von Kopenhagen

Kopenhagen 1885: Nelly und Marie arbei-
ten in der größten Weberei Kopenhagens. 
Bei einem Unfall am Webstuhl verletzt sich 
Marie schwer. Als wäre das nicht schon 
schlimm genug, gibt das Verhalten der Ver-
antwortlichen Rätsel auf. Nelly steht mit 
einem schweren Verdacht allein da und er-
zählt nicht einmal ihrem Geliebten Johannes 
davon. Dessen Schwester Anne kommt zur 
selben Zeit aus Jütland nach Kopenhagen. 
Sie ist schockiert, wie brutal und ungerecht 
das Leben in der großen Stadt ist. Furchtlos 

nimmt sie den Kampf auf und setzt einen Meilenstein in der 
Geschichte Dänemarks.

Stadtbibliothek

Liebe Leserinnen und Leser,
der vorletzte Monat des Jahres markiert auch den Übergang vom 
Herbst zum Winter. In einigen Regionen zeigt sich der November 
melancholisch… letzte Blätter fallen von den Bäumen, nebliges 
Wetter, weniger Tageslicht und deutlich kältere Temperaturen. 
Aber der November bringt auch eine Mischung aus Rückzug, 
Besinnlichkeit und Vorbereitung auf Weihnachten und den Jah-
reswechsel mit sich.
Auch die Natur bereitet sich auf den Winter vor. Viele Tiere su-
chen sich ein Überwinterungsquartier oder nutzen die letzte 
Möglichkeit, um Reserven für die kalten Monate aufzubauen.
Auch die Wirtschaft hat Vorbereitungen zu treffen. Weihnachts-
märkte werden aufgebaut, Geschäfte starten Aktionen für den 
Weihnachtseinkauf und auch die Lebensmittelhersteller arbeiten 
auf Hochtouren.
Wäre es nicht schön, bei einem Tee gemütlich im warmen Wohn-
zimmer zu sitzen und ein Buch zu lesen, wenn es draußen neb-
lig und regnerisch ist?! Die passende Auswahl hierfür finden 
Sie in der Stadtbibliothek Neuhaus am Rennweg. Leihen Sie 
sich Rezeptbücher für Plätzchen, einen packenden Thriller oder 
Hörbücher aus und genießen Sie die letzten herbstlichen Tage 
dieses Jahres.

Veranstaltungen im November: Kreativworkshop 
Weihnachten
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Wir ziehen um!
Wie inzwischen bekannt sein dürfte, möchten wir Sie voraus-
sichtlich Anfang des kommenden Jahres in unseren neuen 
Räumlichkeiten in der Sparkasse in Neuhaus am Rennweg be-
grüßen.
Anfang September fand die erste Baubesprechung in den neuen 
Räumen der Stadtbibliothek Neuhaus am Rennweg statt. Wir 
freuen uns sehr auf die Kooperation mit der Sparkasse.
Damit wir Alles bestmöglich vorbereiten und sorgsam einpacken, 
die Medien in unsere neue Bibliothek transportieren und dort 
wieder aufstellen können, bedarf es einiger Zeit. Deshalb schlie-
ßen wir zum 28.11.2025 die Bibliothek. Sie können gern noch 
einmal kräftig Bücher ausleihen, damit Ihnen der Lesestoff nicht 
ausgeht. Die Onleihe, zuletzt mit einigen Problemen behaftet, 
funktioniert wieder einwandfrei, so dass Sie von zu Hause aus 
die Leihe von E-Medien vornehmen können. Auch unser Medi-
en-Kurier-Service beliefert Sie, auf Wunsch, in der Schließzeit. 
Alternativ können Bücher telefonisch bestellt werden und dann 
über die Bürgerbox vorm Bürgerhaus oder im Foyer abgeholt 
werden. Sie müssen also nicht bis zur Wiedereröffnung ohne 
Ihre Lieblingsliteratur auskommen. Bei Bedarf melden Sie sich 
bitte gern unter der gewohnten Telefonnummer: 03679/790275.
Unsere Ortsteilbibliotheken in Steinheid und Scheibe-Alsbach 
werden nach einer umfassenden Analyse der Wirtschaftlichkeit, 
zu Ende November, geschlossen. Die Auswertung ergab, dass 
die Zweigstellen über einen längeren Zeitraum hinweg wenig 
Besucherzahlen und Ausleihquoten zu verzeichnen hatten. 
Gleichzeitig verursachen diese Standorte laufende Kosten für 
Personal, Energie, Medienbestandspflege usw. Das Kosten-
Nutzen-Verhältnis der betroffenen Ortsteilbibliotheken ist nicht 
mehr vertretbar. Die Mittel, die für den Betrieb dieser Standorte 
aufgewendet werden, könnten in der Stadtbibliothek Neuhaus 
am Rennweg effizienter genutzt werden.
Damit das Leseangebot weiterhin gegeben ist, werden in die-
sen zwei Ortsteilen sowie im Ortsteil Siegmundsburg Bücher-
schränke aufgestellt. Diese funktionieren nach dem Prinzip des 
Gebens und Nehmens. Jeder darf sich Bücher aus dem Schrank 
nehmen und einstellen. So ist stets für eine wechselnde Literatur 
gesorgt. Für unsere Bücherschränke werden noch ehrenamtliche 
Paten gesucht, die regelmäßig nach der allgemeinen Ordnung 
schauen und die Bücher auf unangebrachte Inhalte kontrollieren. 
Bei Interesse melden Sie sich bitte unter: 03679/790275 in der 
Stadtbibliothek Neuhaus am Rennweg. Auch für unsere Ortsteile 
bieten wir gern unseren Medien-Kurier-Service an. Bestellen Sie 
per Telefon die gewünschten Bücher und wir liefern Sie zu Ihnen.
Wir freuen uns schon jetzt, Sie an unserem neuen, modernen 
Standort in der Sparkasse begrüßen zu dürfen!
Das Team der Stadtbibliothek Neuhaus am Rennweg

Chronik Siegmundsburg
Auszüge aus den Aufzeichnungen des Chronisten 
Gustav Töpfer

“In der Chronik 1959 - 1961 geblättert”
19.01.1959
Wahlversammlung der Freien Deutschen Jugend in Siegmunds-
burg. Der Jugendliche Rolf Kirchner wurde als neuer Sekretär 
gewählt.
01.02.1959
Mitte Januar 1959 wurde auf Anregung des Bürgermeisters 
Meffert aus Steinheid die PGH Bau - Rennsteig Steinheid ge-
bildet. 24 Handwerker waren bei der Gründungsversammlung 
am 20.01.1959 im Kieferle anwesend. 22 Handwerker trugen sich 
in das Gründungsprotokoll ein. Darunter die Siegmundsburger 
Fritz Siegel, Ludwig Otto und Eberhard Otto. Zimmermeister 
Ludwig Otto wurde zum Vorsitzenden der PGH ernannt. Zur PGH 
schlossen sich die Zimmerei Otto Siegmundsburg, das Bauge-
schäft Lindner Steinheid, die Schreinerei Krannich Steinheid 
und der Dachdeckermeister Fred Dorst, mit Belegschaft zusam-
men. Weiterhin wurde noch eine Abteilung -Maler- gebildet, die 
sich aus den Arbeitern der Firma Boxberger Scheibe-Alsbach 
und noch anderen zusammen setzte. Die 22 Handwerker waren 
Schrittmacher auf diesem Gebiet im Kreis Neuhaus/Rwg. Am 
01.02.1959 begann die Arbeit bei der PGH.

Empfehlungen für Kinder

Medienkurier-Service
Die Stadtbibliothek Neuhaus am Rennweg bietet einen Medien-
kurier-Service für ältere und mobil eingeschränkte Bürgerinnen 
und Bürger an. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, nehmen 
Sie bitte mit der Stadtbibliothek Neuhaus am Rennweg Kontakt 
auf.
Telefonische Auskünfte zu den Öffnungszeiten unter der Tele-
fonnummer: 03679 / 7902-75.
Besuchen Sie uns auch im online Portal „thuebibnet“, die vir-
tuelle Ausleihstelle der Stadtbibliothek Neuhaus am Rennweg.
Wie funktioniert die Onleihe?
Die Nutzer der Stadtbibliothek Neuhaus am Rennweg gelangen 
über die Internetseite der Stadtbibliothek zum digitalen Medien-
angebot. Für die Anmeldung bei der Onleihe-Bibliothek / Thue-
bibnet benötigen Sie die Ausweisnummer (z.B. 00024638) auf 
der Rückseite Ihres Bibliotheksausweises. Nach dem Einloggen 
mit den persönlichen Daten kann nun einfach und unkompliziert 
ein Medium heruntergeladen werden. Das Medium kann nicht 
nur auf dem Computer genutzt werden, sondern auch auf dem 
Tablet, eBook-Reader und Co…. Jedes ausgeliehene Medium 
kann man für 21 Tage nutzen. Wenn die Ausleihzeit abgelaufen 
ist, ist das Medium automatisch „zurückgegeben“ und nicht 
weiter nutzbar. Da die Rückgabe automatisch erfolgt, gibt es 
keine Mahngebühren. Natürlich können Sie das Medium erneut 
ausleihen.

Unsere Öffnungszeiten
Montag: geschlossen

Dienstag - Freitag
10.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 17.00 Uhr

Stadtbibliothek Neuhaus am Rennweg
Marktstraße 3

98724 Neuhaus am Rennweg
Telefon: 03679/790275

E-Mail: info@stadtbibliothek-neuhaus.de
http://www.stadtbibliothek-neuhaus.de

Öffnungszeiten Ortsteilbibliotheken:

Piesau: Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat
von 17.30 Uhr - 18.30 Uhr

Scheibe-Alsbach: Jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat
von 14.00 Uhr - 15.00 Uhr

Steinheid: Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat
von 14.00 Uhr - 15.00 Uhr

�

Bitte beachten Sie, dass die Ortsteilbibliotheken
Steinheid und Scheibe-Alsbach

ab dem 01.12.2025 dauerhaft geschlossen sind!
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08.11.1960
In der Wahlversammlung der FDJ Dorfgruppe Siegmundsburg 
wurden die Jugendlichen

Heinz Blaner zum 1. Sekretär
Gustav Töpfer zum 2. Sekretär und
Rolf Kirchner zum Kassierer gewählt.

03.12.1960
In der Nacht brach in der Wohnlaube Fritz Siegel ein Brand aus. 
Da die Feuerwehr gleich zur Stelle war, konnte der Brand sofort 
gelöscht werden. Die Ursache zu diesem Brand war das Ofen-
rohr, das in der Wand an einem Balken entlang führte.
Am 10.01.1961 wurde eine Pionier Löschgruppe der Freiwilligen 
Feuerwehr Siegmundsburg gegründet.
05.01.1961
Der Jugendliche Heinz Gollhardt trat in den Reihen der Bereit-
schaftspolizei ein und kam nach Meiningen.
04.02.1961
Kreisoffener Ski Patrouillenlauf der FFw in Siegmundsburg über 
eine Strecke von 5 km.
Den 1. Platz errang die FFw Steinheid
2. Platz errang die FFw Siegmundsburg
3. Platz errang die FFw Siegmundsburg
16.04.1961
Beginn des Aufbaus der Kampfbahn auf dem Weg am Turnplatz, 
die am 02.06.1961 fertig war. Unserer Feuerwehr wurde in diesem 
Jahr die Ehre zuteil, die Wirkungsbereichs Meisterschaften der 
FFw im Feuerwehrsport des Bereiches Lauscha bei uns im Ort 
auszurichten
03.06.1961
Wirkungsbereichs Meisterschaften der FFw im Feuerwehr-
kampfsport in Siegmundsburg. Unsere Wehr konnte folgende 
Plätze erringen:
1. Platz in der Stafette
2. Platz in der 4 x 100 m Kampfbahn
3. Platz in der 1 x 100 m Kampfbahn durch den Kameraden 
Bernd Wunderlich
17.06.1961
Unser Ort stellt den unwettergeschätigten Bauern aus dem Kreis 
Sömmerda für 50 Rinder die Waldweide zur Verfügung.
Rolf Kirchner
Natur- und Heimatfreunde e.V. Siegmundsburg

Aktionstag „Schichtwechsel“
Ein starkes Zeichen für gelebte Inklusion

09.02.1959
Gegen 2.00 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, da es bei der 
Bürgerin Käthe Kühnlenz brannte. Es entstand kein großer 
Brandschaden. Brandursache: Balkenlage durch den Schorn-
stein.
13.03.1959
Die Feuerwehr des Ortes erhält neue Uniformen. Bis zu diesem 
Zeitpunkt mussten noch die alten aus der Vorkriegszeit getragen 
werden.
01.05.1959
An diesem Tag wurde im Schulgebäude für die FDGB - Urlauber 
ein Klubraum eingerichtet. Es ist ein Radio vorhanden. Die Möbel 
bestehen aus Klubsessel und Klubtischen. Später wurden noch 
ein Fernsehapparat und ein Regal aufgestellt.
01.06.1959
Durch den Pionierchor Steinheid, unter Leitung von Hans Her-
dan, fand im gefüllten Saale der Gaststätte Rosenbaum ein Kon-
zert statt. Das Programm hatte ein hohes Niveau und fand unter 
den anwesenden Gästen großen Beifall.
01.09.1959
Die Grundschule Steinheid wird eine polytechnische Oberschule. 
Es werden von nun an die Klassen 1 bis 10 dort gelehrt.
Genosse Bätz löst den Genossen Gronau aus gesundheitlichen 
Gründen ab und wird der 4. ABV im Ort.
Am 01.04.1960 wurde die Gründung der LPG “Auf der Höh” Sieg-
mundsburg in der Gastwirtschaft “Rosenbaum” vorgenommen. 
Anwesend waren 84 Bürger, sowie viele Gäste von Partei- und 
Staatsapparat. Der Siegmundsburger Volkschor umrahmte die 
Gründungsversammlung mit einigen Liedern. Als Vorsitzender 
der LPG wurde Bürgermeister Rudolf Scherf gewählt, da sich 
kein anderer Landbesitzer zur Übernahme dieser Funktion bereit 
erklärte. Dieser Gründungsversammlung waren viele Ausspra-
chen mit den “Kleinbauern” in Siegmundsburg vorausgegangen. 
Es dauerte sehr lange, bis sich alle größeren Landbesitzer bereit 
erklärten, in dieser LPG mitzuarbeiten. Viele hatten den witzigen 
Vorschlag unterbreitet, die Genossenschaft “LPG Harte Nuß” 
zu nennen. Stimmen aus der Bevölkerung, dass die Gründung 
einer solchen Genossenschaft in Siegmundsburg eine Utopie 
sei, wurden von den kreislichen Stellen überhört. Im Haus des 
Mandus Beyer wurde dann in der Folgezeit durch den Paten-
betrieb, VEB EIO Steinheid, ein gemeinschaftlicher Stall einge-
richtet. Auch wurde gemeinsam auf den großen Flächen gesät 
und geerntet. Aber bereits im Herbst 1961 wurde die LPG wieder 
aufgelöst, weil alle “Kleinbauern” keine Bauern, sondern Indust-
riearbeiter sind und die wenig Landwirtschaft nebenbei und im 
Urlaub gemacht wird. Der einzige Kleinbauer, der sich von der 
Landwirtschaft ernährte, war Fritz Kirchner. Von einer genos-
senschaftlichen Arbeit konnte in Siegmundsburg somit nicht 
gesprochen werden. Auch war es nicht möglich, auf unserer 
Flur größere Maschinen einzusetzen, zumal auch die Bodenbe-
schaffenheit bzw. die Bodenfruchtbarkeit sehr schlecht ist. In 
diesem Zusammenhang muss noch erwähnt werden, dass in 
Limbach schon längere Zeit die LPG “Karl Marx” besteht. Sie 
befindet sich im “Herrenhaus” und in den Stallgebäuden der 
ehemaligen Familie Heerlein. Als Vorsitzender dieser LPG fun-
giert Ernst Greiner aus Siegmundsburg. Sein Sohn Heinz Greiner 
betreut die Pferde. Der Siegmundsburger Albin Gollhardt ist für 
den Schweinestall verantwortlich. Folgende Siegmundsburger 
waren Mitglieder dieser LPG: Albin Baumbach und Fritz Kirchner. 
Die LPG Limbach hat bis Mitte der 70er Jahre bestanden. Der 
letzte Vorsitzende war Horst Babor aus Limbach.
08.05.1960
Am oben genannten Tag wurde in der ehemaligen Bäckerei 
“Erich Greiner” ein Zweigbetrieb der PGH Christbaumschmuck 
Steinheid mit ca. 25 weiblichen Beschäftigten eröffnet. Mit dieser 
Eröffnung war ein langer Wunsch unserer Frauen in Erfüllung 
gegangen, auch in unserem Ort eine Beschäftigung zu finden 
und auch etwas Industrie hier anzusiedeln. Für die Siegmunds-
burger Frauen war das eine große Hilfe. Nun können auch sol-
che arbeiten, die nicht auswärts auf Arbeit gehen können, und 
ihre Kraft noch unsern Staat zur Verfügung stellen können. Als 
erstes werden Christbaumbeleuchtungen für den VEB EIO Stein-
heid gefertigt. Zuvor war der Backofen entfernt worden und die 
Räume wurden arbeitsmäßig hergerichtet. Der Bäckermeister 
Erich Greiner hatte sein Geschäft aufgegeben, da er alleine sein 
Geschäft nicht halten konnte. Arbeiter hat er nicht bekommen.
1960 erschien als zusätzliche Zeitung die Heimatzeitung “Renn-
steig - Echo” zum Preis von 15 Pfg.
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Am Nachmittag konnte Herr Schlegel dann Einblicke in das  
Tätigkeitsfeld des Bürgermeisters und in die Arbeit der Stadt-
verwaltung erlangen.

Herr Schlegel konnte sein Wissen in den Bereichen Digitalisie-
rung, Ablage und Organisieren von Arbeitsabläufen sehr gut 
einbringen.
Die Stadt Neuhaus am Rennweg hat bereits in der Vergangen-
heit gute Erfahrungen mit Werkstattmitarbeitern im Rahmen von 
Außenarbeitsplätzen im Bauhof oder in der früheren Touristin-
formation gemacht.

Dieses Modell soll künftig auch weiter intensiviert werden, um 
mehr Teilhabe zu ermöglichen.

Zum bundesweiten Aktionstag „Schichtwechsel“ setzte auch die 
Stadt Neuhaus am Rennweg am Donnerstag, dem 25.09.2025, 
ein klares Zeichen für Inklusion und gegenseitige Wertschätzung.

Bürgermeister Uwe Scheler arbeitete an diesem Vormittag am 
Arbeitsplatz von Herrn Torsten Schlegel aus der Elektromontage 
in den Rennsteigwerkstätten Neuhaus am Rennweg.
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„Schichtwechsel“ war ein Tag echter Begegnung auf Augenhöhe 
- mit nachhaltiger Wirkung.

AGATHE - älter werden in der Gemeinschaft

Als AGATHE-Beraterin bin ich Ihre Ansprechpartnerin, für alle 
Fragen, die der Alltag als älterer Mensch mit sich bringt. Die 
Beratungen sind kostenfrei und unverbindlich! Das Angebot 
richtete sich an alleinlebende Seniorinnen und Senioren ab 65 
Jahren und bietet die Möglichkeit, verschiedene Themen wie 
Gesundheit, Vorsorge, Finanzen, Wohnen, Krisen, Einsamkeit 
und sonstige Themen und Fragen die das Älterwerden mit sich 
bringt, vertraulich anzusprechen. Ebenso erhalten Sie Unter-
stützung bei Fragen im Umgang mit dem Handy, Smart-
phone oder Tablet.
Die Gespräche können am Telefon, im häuslichen Umfeld oder 
in der Sprechstunde stattfinden.
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Gleichzeitig fand in der Jugend-Hood, wie an jedem ersten Mon-
tag im Monat der Girls Day „Only for Girls!“ statt. Gemeinsam mit 
Marie und Sue machten die Mädchen dieses Mal süße Crêpes 
und führten spannende Gespräche zu ganz verschiedenen 
Themen, wozu im offenen Treff mit allen Jugendlichen einfach 
manchmal die Ruhe fehlt.
Es sind alle Mädels herzlich eingeladen zu den nächsten beiden 
Terminen vorbeizukommen:

Montag, 3. November 2025
Montag, 1. Dezember 2025

Hier könnt ihr an verschiedenen Angeboten zu Themen wie 
Selbstbewusstsein, Körperbild, Freundschaft, Rollenbilder, Se-
xualität und Gleichberechtigung teilnehmen.
Ein weiteres Highlight in den Herbstferien war die gemeinsame 
Umgestaltung des Aufenthaltsraumes der Jugend-Hood unter 
dem Motto „Die Hood wird bunt“. Hierbei wurden zunächst Ideen 
gesammelt und als Entwürfe zu Papier gebracht. Dann gemein-
sam beraten, welche Motive und Farben an die Wand kommen 
sollen und unter Anleitung von Daniel losgemalert.

Was Neuhaus vermutlich noch nie zuvor aus der Rennsteigsport-
halle hat klingen hören, sind brasilianische Rhythmen. Aber ge-
nau die konnten die Kids der Jugend-Hood am Mittwoch, den 
15.10. selbst produzieren. Mit echten brasilianischen Samba-
instrumenten gestaltete Sue einen Schnupperworkshop unter 
dem Motto „Bumm-Tschack-Groove“. Endlich mal richtig wo 
draufhauen, Spaß haben und ganz nebenbei entwickelte sich 
ein tolles Gemeinschaftsgefühl.
Zum Abschluss der Herbstferien gab es am Freitag, den 17.10. 
noch einen Filmabend mit Popcorn und Snacks, wo die neu 
gestaltete Couchecke der Jugend-Hood auf ihre Gemütlichkeit 
getestet wurde.
Neue Öffnungszeiten nach den Ferien
Ab 20.10.2025 hat die Herrnhäuser Jugend-Hood neue Öff-
nungszeiten und wir bieten ab jetzt von 13:00 - 14:00 Uhr eine 
betreute Hausaufgabenstunde an. Ab 14:00 Uhr öffnet der Treff 
für alle.

Adresse & Kontakt:
Herrnhäuser Jugend-Hood (Rennsteigsporthalle)
Sebastian-Kneipp-Str. 4
98724 Neuhaus am Rennweg
Daniel Ebert
Telefon: (03679) 7902-360
E-Mail: daniel.ebert@neuhaus-am-rennweg.de
Sue Bähring
Telefon: (03679) 7902-73
E-Mail: sue.baehring@neuhaus-am-rennweg.de

Veranstaltungen
31.10.2025 - Halloween Schaumparty in der Schwimmhalle am 
Rennsteig
(Die Herrnhäuser Jugend-Hood verkauft Pommes und kalte 
Getränke)

Neues aus dem Bereich der Kinder- und 
Jugendarbeit in unserem Stadtgebiet

Offene Kinder- und Jugendarbeit
Jugendclub Neuhaus
Seit September besteht das Team der „Herrnhäuser Jugend-
Hood“ nun aus zwei Mitarbeitenden - Daniel Ebert und Sue 
Bähring - die von Montag bis Freitag den offenen Jugendtreff, 
Hausaufgabenhilfe und verschiedene spielerische, sportliche 
und kreative Angebote für Jugendliche von 10 - 21 Jahren an-
bieten.
Am 19.9. beteiligte sich die Jugend-Hood mit einem Workshop 
an der Auftaktveranstaltung des Projektes „Mitmachbüro“ in 
Kulturhaus Neuhaus, initiiert vom Miteinander e.V. Schüler der 
sechten und siebten Klassen der TGS und des Gymnasiums 
Neuhaus nahmen im Verlauf des Projekttages an je drei selbst-
gewählten Partizipationsworkshops teil.
Mit Unterstützung von Stefan Bode wollten wir von der Herrn-
häuser Jugend-Hood herausfinden „Was wäre, wenn Neuhaus 
die beste Stadt der Welt ist?“.

Auch in den Herbstferien gab es ein vielfältiges Programm. High-
light war der Ausflug ins Erlebnisbad Kristall Palm Beach bei 
Nürnberg, welcher durch den Kreissportbund Sonneberg e.V. 
zusammen mit und für die Jugendclubs des Landkreises orga-
nisiert wurde. Mit 15 verschiedenen Rutschen, Wellenbad und 
tropischen Temperaturen kam nicht nur Riesenspaß, sondern 
auch Sommerurlaubsstimmung im Herbstgrau auf.
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Die Stadt Neuhaus am Rennweg ist Teil der Thüringer Familien-
App und wir freuen uns, unsere Bürgerinnen und Bürger über 
dieses Medium barrierefrei und direkt informieren zu können!
Ihr habt eine Veranstaltung oder ähnliches zu bewerben, welche 
sich an Kinder, Jugendliche oder Familien richtet?
Dann meldet euch gerne bei unserer Mitarbeiterin der Offenen 
Kinder- und Jugendarbeit, Frau Bähring, unter der Telefonnum-
mer 03679/7902-73 oder per E-Mail an sue.baehring@neuhaus-
am-rennweg.de.
Gerne bewerben wir eure Flyer oder Ähnliches auch in unse-
rem Stadtkurier und auf der Internetseite der Stadt Neuhaus am 
Rennweg unter www.neuhaus-am-rennweg.de!

03.11.2025 - Girls Day „Only for Girls!“
November 2025 - Workshop „Logo to go“ (genauer Termin wird 
noch bekannt gegeben)
01.12.2025 - Girls Day „Only for Girls!“
22.12.2025 - Weihnachtsfeier in der Herrnhäuser Jugend-Hood

Jugendclub Piesau
Im Jugendclub Piesau wird es 
auch nicht langweilig! Im Sep-
tember durften wir mit großer 
Begeisterung unsere neuen Ge-
räte, einen Tischkicker und einen 
Tischtennis-Roboter, einweihen. 
Bei einem gemeinsamen Nach-
mittag hatten alle die Gelegen-
heit, die neuen Spielmöglichkei-
ten ausgiebig zu testen und sich 
richtig auszutoben. Ein ganz be-
sonderer Dank geht dabei an die 

Carl-August-Heinz-Stiftung, die diesen lang ersehnten Wunsch für 
unseren Jugendclub ermöglicht hat. Wir sind unglaublich dankbar 
für dieses großartige Geschenk und freuen uns schon jetzt auf 
viele tolle Stunden damit!

In den Herbstferien stand zudem die letzte Etappe der Renovie-
rung unserer unteren Räumlichkeiten an. Gemeinsam wurden die 
letzten Wände gestrichen, und danach packten alle tatkräftig mit 
an, um zu putzen und aufzuräumen. Dank der neuen Farben an 
den Wänden, der Tischtennis-Platte und des neuen Tischkickers 
erstrahlt unser Jugendclub nun in neuem Glanz und bietet noch 
mehr Platz für Spaß und lustige gemeinsame Zeit.
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2.2. Nichtamtliche Bekanntmachungen der Gemeinde Goldisthal

Öffentliche Ausschreibung
Die Gemeinde Goldisthal verpachtet ab 01. Januar 2026

die Gaststätte mit Biergarten und Bowlinganlage
am Kultur- und Vereinshaus Goldisthal.

Das Pachtobjekt im Überblick:

- Erdgeschoss:
• 2 möblierte Gasträume mit einer Ge-

samtfläche von 115 m²
• möblierte und mit Geräten ausgestatte-

te Gastronomie-Küche mit 24 m²
• Gästetoiletten mit 23 m²
• Personal- und Nebenräume ca. 80 m²

- Kellergeschoss, außer dem Lager der Gemeinde
- Biergarten an der Südwestseite der Gaststätte mit 80 m²
- Bowlinganlage (4 Bahnen) mit 250 m².

Das Pachtobjekt liegt direkt in der Ortsmitte in einem verkehrs-
beruhigten Bereich, in nur 30 m Entfernung befindet sich ein 
öffentlicher Spielplatz.
Es befinden sich 3 Parkplätze für Personal hinter dem Haus 
und 25 Besucherparkplätze an der Gaststätte.
Das Pachtobjekt ist barrierefrei.
Die monatliche Pacht beträgt 1.000 Euro zzgl. Mehrwertsteuer.
Der Pächter trägt alle Betriebs- und Nebenkosten. Es wird eine 
Betriebs- und Nebenkostenvorauszahlung in Höhe von 1.000 
Euro monatlich erhoben.

Zu Pachtbeginn ist eine Kaution in Höhe von 2.000 Euro, ent-
spricht dem zweifachen Netto-Pachtzins, zu hinterlegen.
Der Pachtvertrag wird auf 3 Jahre fest abgeschlossen, er ver-
längert sich danach automatisch jeweils immer um ein weiteres 
Jahr, wenn es nicht von einem Vertragspartner mit einer Frist 
von drei Monaten vor Ablauf schriftlich gekündigt wurde.
Ihre Bewerbung mit aussagefähigem Betreiberkonzept sowie 
Nachweisen über die vorhandene Qualifikation und Berufser-
fahrung im Bereich Gastronomie, einem polizeilichen Führungs-
zeugnis und eine steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung 
des zuständigen Finanzamtes sowie der Wohnsitzgemeinde 
richten Sie bitte bis 20. November 2025 an:
Gemeinde Goldisthal
z. H. des Bürgermeisters
Herrn Kay Machold
Marktstraße 2
98724 Neuhaus am Rennweg
oder per E-Mail an gemeinde@goldisthal.de
Für Rückfragen und Besichtigungswünsche nehmen Sie bitte 
Kontakt unter der Telefon-Nr. 0171/3748271 mit Herrn Bürger-
meister Machold auf.
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Sprechzeiten und Erreichbarkeit der Pfarrer
Pfr. Jörg Zech dienstags 9 - 12 Uhr Pfarramt Lauscha

Handy: 01520 / 975 10 96 
(auch Whatsapp)

Pfr. Henry Jahn donnerstags 16 - 18 Uhr Pfarramt Neuhaus
Handy: 0160 / 185 41 13 (auch Whatsapp)

Bankverbindung für die Überweisung des Kirchgeldes
DE89 8405 4722 0304 1447 03
Bitte vermerken Sie bei „Verwendungszweck“ Ihren Namen und 
den Ort:
NH Neuhaus
STH Steinheid
SCH Scheibe-Alsbach
GT Goldisthal
LAU Lauscha
ET Ernstthal
Telefonandachten sind ständig zu hören unter:
03679 / 708 - 9860

Jetzt die digitale Rentenübersicht mit Ihrer 
Online-Ausweisfunktion abrufen!

Die Digitale Rentenübersicht ist ein kostenfreies und digita-
les Angebot der Deutschen Rentenversicherung und gibt Ihnen 
erstmalig einen strukturierten Gesamtüberblick über ihre ge-
setzlichen betrieblichen und privaten Altersvorsorge-Ansprüche.
Die Digitale Rentenübersicht bildet die Informationsbasis für Ihre 
individuelle Planung der Altersvorsorge. Sie hilft Ihnen Vorsorgelü-
cken und daraus hervorgehende Handlungsbedarfe zu erkennen.
Um Ihre Digitale Rentenübersicht auf www.rentenuebersicht.
de abrufen zu können, benötigen Sie Ihre persönliche Steuer-ID 
sowie eine Identitätsbestätigung. Dafür brauchen Sie lediglich 
Ihren Online-Ausweis samt PIN, ein geeignetes Smartphone oder 
Tablet und die installierte Ausweis-App.
Wenn Sie genaueres über die Digitale Rentenübersicht erfahren 
wollen, können Sie sich mit Hilfe des Imagefilms sowie des Erklär-
films auf der Internetseite www.rentenuebersicht.de einen Einblick 
verschaffen. Der Imagefilm bietet einen ersten kurzen Überblick über 
die Digitale Rentenübersicht und erläutert im anschaulichen Illustra-
tionsstil, welchen Mehrwert Sie auf der Plattform erwarten können.
Wie Sie sich anmelden können, um ihre individuellen Altersvor-
sorgeansprüche einzusehen - und zwar ohne Zettelwirtschaft, 
rein digital und jederzeit abrufbar - zeigt der Erklärfilm, der eben-
falls online ist.
Schauen Sie einfach gleich selbst rein. Denn: Gute Altersvor-
sorge beginnt hier.
Um Neuigkeiten bei Ihren gesetzlichen, betrieblichen und pri-
vaten Altersvorsorge-Ansprüchen im Blick zu behalten, gibt es 
auch eine automatische E-Mail-Benachrichtigung bei der Digi-
talen Rentenübersicht.
Um E-Mail-Benachrichtigungen von der Digitalen Rentenüber-
sicht zu erhalten, können Sie ihre E-Mail-Adresse im geschützten 
Bereich unter www.rentenuebersicht.de hinterlegen.
Quelle:
Deutsche Rentenversicherung Bund
Zentrale Stelle für die Digitale Rentenübersicht (ZfDR)

2.3. Nichtamtlicher Teil anderer Behörden/
Körperschaften

Gottesdienste und Veranstaltungen

des Ev.-Luth. KG-Verbandes „Am Rennsteig, 
Neuhaus/Rwg. und Umgebung“
Monatsspruch Oktober 2025
Jesus Christus spricht:
Das Reich Gottes ist mitten unter euch.� (Lk. 17,21)

Sonntag, 26.10.
14.00 Uhr Scheibe
17.00 Uhr Lauscha
Donnerstag, 30.10.

CHURCHNIGHT (Ort wird noch bekanntgegeben)
Freitag, 31.10.
09.30 Uhr ZENTRALGOTTESDIENST mit Abendmahl

zum Reformationstag in Neuhaus
November:
Sonntag, 02.11.
09.30 Uhr ZENTRALGOTTESDIENST für Alle in Steinheid
Sonntag, 09.11.
14.00 Uhr Scheibe
14.00 Uhr Lauscha Deutsch - Ukraine
Dienstag, 11.11.
16.00 Uhr Martinsfest Steinheid
17.00 Uhr Martinsfest Neuhaus
Sonntag, 16.11.
09.30 Uhr Neuhaus Gottesdienst zum Volkstrauertag
Sonntag, 23.11.
09.30 Uhr Neuhaus
09.30 Uhr Steinheid
14.00 Uhr Scheibe
17.00 Uhr Lauscha

(ALLE GOTTESDIENSTE mit Abendmahl 
und Verlesung der Entschlafenen)

Samstag, 29.11.
17.00 Uhr Adventsmusik in Lauscha
Dezember:
Sonntag, 07.12.
09.30 Uhr Neuhaus
14.00 Uhr Scheibe
17.00 Uhr Lauscha
Samstag, 13.12.
17.00 Uhr ADVENTSMUSIK in der Kirche zu Neuhaus
Sonntag, 21.12.
09.30 Uhr Neuhaus
14.00 Uhr Scheibe
17.00 Uhr Lauscha
Heiligabend, 24.12.
14.00 Uhr Goldisthal
15.30 Uhr Scheibe
17.00 Uhr Steinheid
15.00 Uhr Lauscha
17.00 Uhr Neuhaus
Donnerstag, 25.12.
14.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in Neu-

haus (unter Vorbehalt)
Mittwoch, 31.12.
17.00 Uhr ZENTRALGOTTESDIENST mit 

Abendmahl in Neuhaus

- Alles unter Vorbehalt! -



Stadtkurier Neuhaus	 - 25 -� Nr. 10/2025

Wir suchen Verstärkung!

Stelle als Verbandsingenieur (m/w/d) im Gewässerunterhaltungsverband „Obere Werra/
Schleuse“

zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen.
Ihre neue Stelle

- Betreuung von Planungs- und Bauprojekten der ökolo-
gischen Entwicklung von Fließgewässern

- Betreuung von Planungs- und Bauprojekten von Hoch-
wasserschutzprojekten

- Bearbeitung des Gewässerunterhaltungsplans mit der 
Landessoftware PROGEMIS

- Bearbeitung und Koordination von Ge-
wässerunterhaltungsmaßnahmen

- Vorbereitung und Durchfüh-
rung von Gewässerschauen

- Abstimmungen mit den Mitglieds-
gemeinden und Behörden

- Erstellung von Stellungnahmen als Trä-
ger öffentlicher Belange

Ihre Talente und Fähigkeiten

- Abschluss als Dipl.-Ing./Master of Science/Master of 
Engineering aus der Fachrichtung Wasserwirtschaft/
Wasserbau oder einem vergleichbaren Studiengang

- wasserwirtschaftliche, hydraulische und auch hydro-
logische Kenntnisse und Sachkunde im Bereich der 
Gewässerökologie und -entwicklung

- umfangreiche Kenntnisse und Erfahrung im Bereich 
Vergaberecht und VOB, WHG und ThürWG

- sehr gute Kenntnisse im Umgang mit MS-Office, GIS-
Kenntnisse von Vorteil

- Team- und Kommunikationsfähigkeit
- Fahrerlaubnis der Klasse B

Beschäftigungsverhältnis

- unbefristet
- Vollzeit mit 39,00 Stunden, Teilzeit möglich

Was bieten wir Ihnen?

- umfangreiche Einarbeitung
- Möglichkeit des mobilen Arbei-

tens nach bestandener Probezeit
- ausgewogene Work-Life-Balance
- Entlohnung nach TVöD-VKA (Entgeltgruppe 10) inkl. 

jährlicher Sonderzahlung
- 30 Tage Urlaub sowie Heiligabend und Silvester frei
- betriebliches Gesundheitsmanagement
- flache Hierarchien, kollegiales Team
- Weiterbildungsangebot mit kompletter Kostenübernah-

me durch den Arbeitgeber
- moderner Arbeitsplatz

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung bis zum 03.11.2025 an:
Gewässerunterhaltungsverband
„Obere Werra/Schleuse“
Kirchwiesen 2a
98646 Hildburghausen� per Mail: info@guv-ows.de
Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass die durch die Bewer-
bung entstehenden Kosten (Reisekosten und sonstige Bewer-
bungskosten) nicht erstattet werden. Nach Abschluss des Stel-
lenbesetzungsverfahrens werden die Bewerbungsunterlagen 
nicht berücksichtigter Bewerber ordnungsgemäß vernichtet.
Schwerbehinderte Bewerber werden bei gleicher Eignung 
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen besonders 
berücksichtigt.
Mit der Abgabe der Bewerbung erklären Sie sich damit ein-
verstanden, dass Ihre personenbezogenen Daten während 
des Auswahlverfahrens gespeichert und nur für diesen Zweck 
verwendet werden dürfen.
Ein Widerruf dieser Einwilligung ist jederzeit möglich.
Hildburghausen, 30.09.2025
Katrin Holland-Moritz
Geschäftsführerin

Landrat und Werkstatt-Mitarbeiter tauschten Rollen
Bei der bundesweiten Aktion „Schichtwechsel“ durfte Bernd 
Reißmann, Mitarbeiter der Rennsteig Werkstätten, die Arbeit 
des Landrates kennenlernen. Landrat Robert Sesselmann über-
nahm im Gegenzug zeitweise die Arbeit des Mitarbeiters in der 
Druckerei der anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen.
Neuhaus am Rennweg/Sonneberg, 25. September 2025 - Vie-
lerorts in Deutschland stand der 25. September im Zeichen der 
Inklusion. Bei der bundesweiten Aktion „Schichtwechsel“ öff-
neten Werkstätten für behinderte Mitmenschen ihre Türen zum 
Arbeitsplatztausch mit Personen des öffentlichen Lebens. An 
dem seit 2019 von der Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten 
für behinderte Menschen koordinierten Aktionstag beteiligten 
sich auch die Rennsteig Werkstätten gGmbH aus Neuhaus am 
Rennweg und der Landkreis Sonneberg.
Im Ergebnis tauschten Bernd Reißmann, Mitarbeiter der Dru-
ckerei der anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen, und 
Landrat Robert Sesselmann ihre beruflichen Rollen. Zunächst 
ging am Vormittag der Landrat in der Druckerei der Rennsteig 
Werkstätten zur Hand. Dabei kam selbstverständlich auch der 
Austausch mit behinderten Mitmenschen und den Verantwort-
lichen der Rennsteig Werkstätten nicht zur kurz.
Am Nachmittag erhielt im Gegenzug der Werkstätten-Mitarbeiter 
Bernd Reißmann im Landratsamt Sonneberg einen Einblick in die 
Arbeit des Landrates. Hierbei unterstützte auch der Hauptamtli-
che Beigeordnete des Landkreises, Andreas Groß, bereitwillig, 

der Bernd Reißmann gerne ein Zertifikat zur erfolgreichen Teil-
nahme am Aktionstag „Schichtwechsel” überreichte.
Durch die Aktion wird gezielt Verantwortungsträgern aus Wirt-
schaft oder Politik die Möglichkeit geboten, für einen Tag den 
Arbeitsplatz mit Werkstattbeschäftigten zu tauschen. Dabei ge-
winnen sie Einblicke in die Gestaltung von Arbeitsprozessen und 
die Vielfalt der Produkte und Dienstleistungen der Werkstätten. 
Letztlich wird damit der Inklusionsgedanke und das Miteinander 
von behinderten und nicht-behinderten Mitmenschen gestärkt.

Auf dem Stuhl des 
Landrates: Bernd 
R e i ß m a n n  m i t 
Landrat  Rober t 
Sesselmann wäh-
rend des Aktionsta-
ges „Schichtwech-
sel“ im Landratsamt 
(Foto: LRA SON, M. 
Volk)
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3. Öffentlicher Teil

Neues von der Wasserwacht Neuhaus/Rwg
In Neuhaus/Rwg gibt es derzeit eine Vielzahl von Aktivitäten bei 
der Wasserwacht, die sowohl für Jung als auch Alt von großem 
Interesse sind. Im Fokus stehen die Ausbildung zum Schnor-
chelabzeichen, der neue Lehrgang für Rettungsschwimmer in 
Silber und der bevorstehende Freundschaftswettkampf mit der 
DLRG Tettau.

Schnorchelabzeichen - Ein wichtiger Schritt in der 
Ausbildung
Aktuell läuft die Ausbildung für das Schnorchelabzeichen, das 
eine essentielle Voraussetzung für viele Landesausbildungen 
der Wasserwacht darstellt. Diese Ausbildung vermittelt nicht nur 
grundlegende Fertigkeiten im Schnorchelschwimmen, sondern 
eröffnet auch spannende Ausbildungs- und Einsatzmöglichkei-
ten.

Für seine Teilnahme am Aktionstag erhielt Bernd Reißmann vom 
stellvertretenden Landrat Andreas Groß ein Zertifikat. (Foto: LRA 
SON, M. Volk)

Erinnerung an Pflichtumtausch der 
Führerscheine

Die Fahrerlaubnisbehörde des Landratsamtes 
Sonneberg informiert:

Sonneberg, 2. Oktober 2025 - Für die ersten EU-Kartenführer-
scheine, die im Zeitraum von 1999 bis 2001 ausgestellt wurden, 
läuft der Countdown zum Umtausch in das neue Modell. Stichtag 
hierfür ist der 19. Januar 2026 und bis zu diesem Zeitpunkt muss 
der Umtausch erfolgt sein.
Im nächsten Schritt erfolgt der Umtausch für Führerscheine mit 
Ausstellungsdatum von 2002 bis 2004, mit Stichtag Umtausch 
bis zum 19. Januar 2027. Das Ausstellungsdatum findet man auf 
dem Führerschein unter der Nummer 4a.

Wer vor 1953 geboren ist, hat eine Umtauschfrist bis zum 19. 
Januar 2033 zu beachten - und das unabhängig vom Ausstel-
lungsjahr des Führerscheins. Diese Führerscheininhaber brau-
chen also zunächst nichts unternehmen, denn ihnen wurde vom 
Gesetzgeber die längste Frist zum Umtausch ihres Führerscheins 
eingeräumt.
Wie läuft der Umtausch ab?
Zuständig ist bundesweit die Fahrerlaubnisbehörde des aktuel-
len Wohnsitzes. Eine persönliche Antragstellung ist erforderlich. 
Im Landratsamt Sonneberg erfolgt der Umtausch ausschließlich 
nach vorheriger Terminvereinbarung unter www.kreis-sonne-
berg.de oder über folgenden QR-Code:

Bei weiteren Fragen erreichen Sie die Fahr-
erlaubnisbehörde unter nachfolgenden Tele-
fonnummern: 03675/871-503, 03675/871-490, 
03675/871-477, 03675/871-280.
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Freundschaftswettkampf mit der DLRG Tettau
Zu guter Letzt freuen wir uns, unseren Freundschaftswett-
kampf mit der DLRG Tettau anzukündigen. Dieses Ereignis fin-
det am Sonntag, dem 26. Oktober, von 10:00 bis 13:00 Uhr in 
der Schwimmhalle Neuhaus/Rwg statt. Nach dem großartigen 
Erfolg im letzten Jahr wird das Event erneut ausgetragen. Die 
Wettkämpfe sind in verschiedene Kategorien unterteilt: Kinder-
teams (7-12 Jahre), Jugendteams (13-17 Jahre) und eine Mixed-
Erwachsenenstaffel.
Diese Veranstaltungen fördern nicht nur den sportlichen Wett-
kampf, sondern auch den Teamgeist und die Gemeinschaft 
zwischen den verschiedenen Wasserrettungsorganisationen.

AWO AJS gGmbH

Kindergarten
„Haus der kleinen Strolche“
Poststraße 5
98724 Neuhaus/Rwg. OT Steinheid
Tel. 036704/80207

Foto: Anne Köhler
In unserem AWO AJS Kindergarten 
„Haus der kleinen Strolche“ in Stein-
heid findet jeden ersten Mittwoch im 
Monat ab 15:30 Uhr ein Eltern-Kind-
Nachmittag statt.
Alle interessierten Eltern, die unse-
re Einrichtung gerne kennenlernen 

möchten, sind mit ihren Kleinkindern recht herzlich eingeladen.
Ein gemeinsamer Austausch in entspannter Atmosphäre soll 
erste Fragen klären und anfängliche Ängste nehmen.

Termine 2025
05.11.2025
03.12.2025

Eine telefonische Voranmeldung (036704/80207) zur besseren 
Planung ist wünschenswert.
Das Strolchenteam

Die Teilnehmer erhalten Einblicke in die Unterwasserwelt, ohne 
dass dafür teure Tauchausrüstung erforderlich ist. Mit einer ein-
fachen ABC-Ausrüstung - bestehend aus Maske, Schnorchel 
und Flossen - können die Auszubildenden die aufregende Un-
terwasserflora und -fauna erkunden. Gleichzeitig verbessern sie 
ihre Fähigkeiten im Wasser, was sowohl für den persönlichen als 
auch den fachlichen Werdegang von Bedeutung ist.

Neuer Lehrgang für Rettungsschwimmer Silber
Ein weiteres Highlight ist der neue Lehrgang zur Ausbildung von 
Rettungsschwimmern in Silber, der ab dem 6. November 2025 in 
der Schwimmhalle am Rennsteig in Neuhaus/Rwg startet. Auf-
grund der voraussichtlichen Schließung der Schwimmhalle Ende 
März wegen Renovierungsarbeiten wird der Lehrgang etwas 
früher im Jahr beginnen. Die Trainings finden jeden Donnerstag 
von 19:45 bis 20:45 Uhr statt.

Die Ausbildung umfasst wichtige Inhalte wie Rettungstechniken, 
Erste Hilfe und Wasserrettung. Interessierte müssen mindestens 
14 Jahre alt sein und einen Nachweis über einen Erste-Hilfe-Kurs 
(nicht älter als 2 Jahre) vorlegen. Körperliche Fitness und eine 
gute schwimmerische Grundkondition sind ebenfalls Vorausset-
zung für die Teilnahme. Die Kosten betragen 60 € für Teilnehmer 
bis 18 Jahre, 80 € ab 18 Jahre sowie 35 € für Wiederholungs-
prüfungen (zzgl. Eintritt zur Schwimmhalle).
Wer Interesse hat, Teil dieses wichtigen Teams zu werden, kann 
sich unter wasserwacht@drk-son.de anmelden.
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Muskelkater-Sportfest der AWO-
Kindergärten

Ein Tag voller Bewegung und Freude
Mitte September stand für die Kinder der beiden AWO-Kinder-
gärten „Tausendfüssler“ und „Kinderland am Apelsberg“ ein 
tolles Ereignis auf dem Programm: das gemeinsame Sportfest 
in der Guts-Muths-Halle in Neuhaus am Rennweg. In enger Zu-
sammenarbeit mit dem SV Rennsteig e.V. wurde ein abwechs-
lungsreicher Vormittag gestaltet, der die Kinder an Sport und 
Bewegung heran führte und ihnen gleichzeitig jede Menge Spaß 
bereitete.
Im Fokus stand das Sportabzeichen „Muskelkater“, das seit 2024 
speziell für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren angebo-
ten wird. An sechs verschiedenen StationSen konnten die klei-
nen Sportlerinnen und Sportler zeigen, was in ihnen steckt. Es 
wurde gehüpft und gesprungen, gerollt und gedreht, geworfen 
und gefangen. Die Kinder konnten balancieren, ihre Armkraft 
durch Greifen und Ziehen stärken und absolvierten auch eine 
Laufstrecke.

Ein Laufzettel begleitete die sechs Stationen und wurde immer 
sofort abgestempelt.
Am Ende erhielten alle Teilnehmenden stolz ihre Auszeichnung. 
Neben der Urkunde gab es ein Bügelpatch für die Kleidung sowie 
ein Ausmalbuch - Materialien, die uns vom Thüringer Sportbund 
zur Verfügung gestellt wurden.

Strahlende Kinderaugen beim Kindertag  
in Steinheid
Ganz unter dem Motto „Kinder sind unsere Zukunft“ fand am 
20. September 2025 zum Weltkindertag ein buntes Kinder- und 
Familienfest in Steinheid statt. Organisiert wurde das Fest vom 
TSV Wacker Steinheid e.V. und dem AWO-Förderverein Strol-
chenträume - und das bei bestem Spätsommerwetter.
Ob beim Ponyreiten, Kinderschminken, Basteln, in der Hüpfburg 
oder an den Spielstationen - überall waren fröhliche Gesichter 
und leuchtende Kinderaugen zu sehen. Besonders das Fußball-
Dart sorgte für Begeisterung bei Groß und Klein.
Die Veranstaltung war nicht nur ein Tag voller Spaß, sondern 
diente auch einem guten Zweck: Die Einnahmen kommen den 
Kindern des Fußballvereins sowie dem Kindergarten zugute.
Ein herzliches Dankeschön gilt allen Sponsoren und freiwilligen 
Helfern, die das Fest unterstützt haben. Ein besonderer Dank 
geht an die Stadt Neuhaus, die dafür sorgte, dass jedes Kind 
kostenlos mit einem Getränk und einem Snack versorgt werden 
konnte. Ebenso bedankt sich das Organisationsteam beim FC 
Carl Zeiss Jena für die großzügige Bereitstellung der Haupt-
preise beim Fußball-Dart und bei der Logopädie Sprachgefühl 
Michelle Schober.
Nach dem großen Erfolg in diesem Jahr steht für die Veranstalter 
fest: Eine Wiederholung im kommenden Jahr ist auf jeden Fall 
geplant.
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AWO Kindergarten „Tausendfüssler“

Wir laden herzlich ein zum
Eltern-Kind-Nachmittag
im „Krabbelkäfer-Café“

Auf gemeinsames Spiel und Unterhaltung
bei Kaffee und Kuchen freuen sich die Erzieher*innen im

AWO Kindergarten „Tausendfüssler“
Rennsteigstrasse 12

in 98724 Neuhaus am Rennweg
Telefon: 036 79 / 722 352

Mobil: 0174 74 00 725
Immer am letzten Dienstag im Monat

von 15:30 - 17:00 Uhr

25.11.2025 Weihnachtskugeln bedrucken
16.12.2025 Der Weihnachtsmann kommt uns besuchen

Wir freuen uns auf Euch

AWO Kiga „Gänseblümchen“ Lichte
Der Monat September war bei uns gefüllt mit vielen tollen Erleb-
nissen zu den verschiedensten Anlässen.
So startete unsere große Festwoche zum 70-jährigen Bestehen 
des Kindergartens in Lichte mit einem Puppenspiel von „Hänsel 
und Gretel“, das der Puppenspieler J. Schmidt mit seiner Be-
gleiterin wie immer mit musikalischer Umrahmung und viel En-
gagement darbot. Unsere Kinder sowie die Kindergartenkinder 
von Schmiedefeld und Reichmannsdorf waren begeistert und 
spendeten großen Applaus für die schöne Vorstellung.

Von früheren Kindertagen und ihrer Kindergar-
tenzeit erzählten uns Frau Roth, ehemalige Leite-
rin unseres Kindergartens und Frau Pröscholdt, 
die uns früher mit dem leckersten Essen verkös-
tigte. Anschaulich und mit viel Freude erzählten 
sie von Erlebnissen, Spielsachen, Büchern u.a. 

aus ihren Kindheitstagen und alle freuten sich riesig über das 
gemeinsame Wiedersehen.
Danach folgte ein Tag der „alten“ Spiele wie Kreisel drehen, 
Gummitwist, mit Stäbchen Figuren legen und vieles mehr. Die 
Kinder konnten sich an allem ausprobieren und hatten viel Spaß 
dabei.
Bei einem Vorlesetag mit der Autorin J. Becker aus Lichte tauch-
ten Groß und Klein in die Welt der Literatur ein und erfuhren von 
den Abenteuern des kleinen Teddy. In gemütlicher Atmosphäre 
und anschließender Spielrunde verging der Vormittag viel zu 
schnell.
Ebenfalls ein Waldtag mit Försterin Frau Schwarz begeister-
te alle Kindergartenkinder. Bei einer Geschichte, Spielen und 
Wissenswerten rund um die Natur zur Herbstzeit tauchten die 
Kinder in die Geheimnisse des Waldes und seiner Bewohner ein 
und hatten viel Freude daran.
Unsere Festwoche endete dann mit einem großen Familienfest, 
zu dem wir auch viele Gäste begrüßen konnten. Nach einem klei-
nen kulturellen Programm der Käfer- und Bienengruppe konnten 
sich alle an verschiedenen Stationen mit Spielen aus früherer Zeit 
erfreuen. Weiterhin gab es eine Schatzsuche, Kinderschminken 
und auch für reichlich Essen und Trinken war gesorgt. Somit 
ging eine gelungene Festwoche zu Ende und wir danken hiermit 
noch einmal allen Eltern, fleißigen Helfern und Gästen, die dazu 
beigetragen und unterstützt haben. Besonderen Dank an den 
Ortsteilrat Lichte für eine Geldspende zum Besuch der Bäckerei 
Reichel, wo wir sicherlich einmal ein leckeres Eis bzw. Kuchen 
vernaschen werden.
Unsere kleinen Künstler erfreuten ebenfalls zum Kirmesnach-
mittag in Lichte alle Gäste mit Liedern, Gedicht und Tanz. An-
schließend freuten sich die Kinder auf eine Gratisrunde auf dem 
Karussell und einer Kirmeslimo.

Für die nötige Energie zwischendurch sorgten vorbereitete Obst- 
und Gemüseteller sowie Getränke, die von engagierten Eltern 
vorbereitet wurden. Diese Station war ein wichtiger Bestandteil 
des Tages und wurde von den Kindern begeistert angenommen 
- für das Obst schnippeln im Vorfeld möchten wir uns herzlich 
bedanken. Ebenso ein großer Dank gilt Sandy, Uwe und Gabi 
vom SV Rennsteig e.V., die mit ihrem Einsatz und ihrer Erfah-
rung dazu beitrugen, dass das Sportfest reibungslos verlief und 
kindgerecht vorbereitet wurde.

Möglich gemacht wurde dieser Tag außerdem durch die Unter-
stützung des Kreissportbundes Sonneberg, des Landessport-
bundes Thüringen sowie des Gymnasiums Neuhaus, das uns 
für die Veranstaltung die Guts-Muths-Halle zur Nutzung zur 
Verfügung stellte.

Das Sportfest hat eindrucksvoll gezeigt, wie viel Freude Sport 
und Bewegung bereiten kann und wie wichtig es ist, schon den 
Jüngsten vielfältige sportliche Erfahrungen zu ermöglichen. Mit 
Begeisterung, Teamgeist und stolzer Anerkennung ihrer Leistun-
gen nahmen die Kinder ihre Abzeichen entgegen.
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Hd = Höhendifferenz
PP = Parkplatz
Ki. = Kinder
h = Stunden
Erw. = Erwachsene
km = Kilometer
MTZ = Mindestteilnehmerzahl
Die hier veröffentlichten Angebote u. Termine werden von den 
jeweils angegebenen Veranstaltenden in eigener Verantwortung 
durchgeführt. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Die Na-
turparkver-waltung als Herausgeberin des Kalenders übernimmt 
keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben.

Besucht uns, feiert mit uns!

01.02. - 16.11. | Mitmachen
Fotowettbewerb Zukunft Naturpark
Unser Naturpark „im Fokus“! Zeigen Sie der Welt in Bildern, was 
unseren Naturpark so besonders macht, was Sie bewegt oder 
Ihnen für die Zukunft wichtig ist! Teilen Sie mit uns eindrucksvolle 
Momente, ungewöhnliche Blickwinkel, witzige Schnappschüsse, 
Mensch und Kultur sowie Flora und Fauna im Bild! Und stim-
men Sie für Ihre Favoriten nach Einsendeschluss! Einsendungen 
von Fotos bis 01.11.2025 über unsere Webseite: https://www.
thueringer-schiefergebirge-obere-saale.de/lernen mitgestalten/
mitmachaktionen-und-projekte/
01.01. - 31.12. | Mitmachen
Ideenkarte Zukunft Naturpark
Ein neuer Naturpark-Plan entsteht! Gemeinsam blicken wir 
auf die Zukunft des Naturparks. Wir definieren Ziele und Zu-
kunftsprojekte neu - für uns, unsere Kinder und Enkel. Sie wollen 
mitreden und haben Vorschläge für die nachhaltige Entwicklung 
des Naturparks? Machen Sie mit! In unserer interaktiven Online-
Karte können Sie Vorschläge bis Ende 2025 einbringen: www.
zukunft-naturpark-tsos.de

Regelmäßige Veranstaltungen
• Jeden 1. Samstag im Monat | ganzjährig | 10 Uhr
Wandern auf hundertjährigen Spuren
Entdecken Sie in und um Ziegenrück alte Wanderwege neu 
und erfahren dabei Interessantes zu Natur und Geschichte! Auf 
wechs. Touren von 4 - 10 km erkunden wir Ziegenrück und sei-
ne malerische Umgebung. Details: Ziegenrück, Plothental 1, 
Vereinshaus | 4 € | Ki. bis 14 Jahre: 0,01€ je cm Körpergröße 
Anmelden bei: ZNL Kerstin Höbelt | 0173 3626366 | wandern.
zck@gmail.com
• Jeden Sonntag |ganzjährig | 09 Uhr
Von Grünen Eseln, Grauen Affen und Fliegenpilz mit Ausblick
Entdecken Sie auf einer naturkundlichen Wanderung die Umge-
bung von Bad Lobenstein und erfahren Sie viel Wissenswertes 
und Interessantes zur Natur am Wegesrand Details: Median 
Klinik, Am Kießling 1, 07356 Bad Lobenstein | 2 - 2,5 h | wechs. 
Touren 3 - 8 km | Skg: leicht - mittel | 5 € Anmelden bei: ZNL 
Yvonne Gerlach oder ZNL Alexandra Triebel oder Ornithologe 
Frank Radon | naturfuehrer@freenet.de

NOVEMBER
01.11. | Sa | 10 Uhr | geführte Wanderung
Wandern auf hundertjährigen Spuren
Entdecken Sie in und um Ziegenrück alte Wanderwege neu und 
erfahren dabei Interessantes zu Natur und Geschichte! Details: 
Vereinshaus, Plothental 1, 07924 Ziegenrück | wechs. Touren 4 
- 10 km | 4 € | bis 14 Jahre: 0,01 € je cm Körpergröße Anmelden 
bei: ZNL Kerstin Höbelt | 0173 3626366 | wandern.zck@gmail.com
08.11. | Sa | 09:30 Uhr | geführte Wanderung
Grenzwanderung von Bad Steben nach Blankenstein
Eine geführte Tageswanderung mit Mittagstisch. Details: Kur-
klinik am Park, 95138 Bad Steben | 6 h | Rückfahrt ca. 16 Uhr 
von Blankenstein | Skg: mittel | Preis nach Absprache Anmelden 
bei: ZNL Marco Till (nach 18.00 Uhr) | 036642 23681

Herbstzeit ist auch Erntezeit! Wie jedes Jahr feierten wir bei 
uns auch eine Ernte Dankfestwoche. Zu Beginn besuchten wir 
auf Einladung von Frau Büttner den Betsaal Lichte und gaben 
ein bunt gefülltes Körbchen zum Ernte Dank ab. Gemeinsam in 
Begleitung des Harmoniums sangen wir Herbstlieder und als 
Dankeschön wurde ein Tänzchen aufgeführt.

Weiterhin kochten wir leckere 
Kürbissuppe, stellten Gemüse-
chips und Bananenshake her 
und betätigten uns kreativ mit 

den vielen mitgebrachten Schätzen der Natur. Dank an alle El-
tern für die gut gefüllten und schön dekorierten Erntekörbchen.
Wer nun neugierig geworden ist und uns gerne näher kennenler-
nen möchte, ist herzlich eingeladen, uns an jedem ersten Mitt-
woch im Monat von 9:45 Uhr bis 10:30 Uhr zu unserem Schnup-
pertag zu besuchen. Wir freuen uns auf euch!
Bis zum nächsten Mal verabschieden sich alle Kinder sowie das 
gesamte Team unseres Kindergartens. Bis bald!
Naturpark-Erlebnisse 2025

Unsere Schätze 
entdecken & genießen
Ob das Blaue Band der Saale mit dem Thüringer Meer oder das 
Grüne Band der Wiedervereinigung, ob das Land der Tausend 
Teiche oder die weiten Wälder am Rennsteig mit den blauen 
Schieferdörfern: Unsere fünf abwechslungsreichen Naturpark-
Landschaften laden zur Entdeckungsreise ein. Schon neugierig? 
Nehmen Sie sich Zeit für Natur und werfen Sie einen Blick in das 
bunte Naturpark-Programm 2025! Lernen Sie unsere Zertifizierten 
Natur- und Landschafts-führerinnen und -führer (ZNL) kennen, tau-
schen Sie sich aus, nehmen Sie die Natur bewusst wahr, werden 
Sie aktiv und lassen Sie sich von den kleinen und großen Schätzen 
des Naturparks verzaubern! Wir wünschen eine inspirierende Zeit!
Mehr Naturpark-Erlebnisse
Suchen Sie Naturerlebnisse für Ihre Familie, Ihren Freundeskreis oder 
Ihr Kollegium und wollen den Termin selbst festlegen? Kein Problem, 
planen Sie Ihren Termin direkt mit unseren ZNL, Naturpark-Partnern 
und -Freunden! Eine Vielzahl unter-schiedlichster Themenwanderun-
gen, Mountainbike-Touren, Kräuterworkshops und Kreativangeboten 
stehen Ihnen zur Auswahl unter: http://thueringer-schiefergebirge-
obere-saale.de/naturpark/wandern/ohne-termin/
Tipps für Ihren Aufenthalt & Ihre Teilnahme an Veranstaltungen

- Nutzen Sie bitte nach Möglichkeit öf-
fentliche Verkehrsmittel.

- Informieren Sie sich bitte auf unserer Internetseite über 
mögliche Änderungen und neue Termine.

- Melden Sie Ihre Teilnahme bei den Veranstaltenden an! Bei 
Krankheit des ZNL oder zu geringer Teilnahme können Ver-
anstaltungen ausfallen.

- Bereiten Sie sich vor und statten Sie sich passend aus (z.B. 
Schuhe, Kleidung, Rucksackverpflegung, Sonnenschutz, 
Fahrradhelm).

- Bleiben Sie auf den ausgeschilderten Wegen.
- Packen Sie Mülltüte und Handschuhe ein und gehen Sie 

aktiv vor gegen die invasive Art „Müll“!

Immer aktuell - unser Veranstaltungskalender im Internet

www.thueringer-schiefergebirge-obere saale.
de/naturpark/wandern/mit-termin/

Abkürzungen & Hinweis

ZNL = Zertifizierte Natur- und Landschaftsführer
Skg = Schwierigkeitsgrad
BNE = Bildung für nachhaltige Entwicklung
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In unserem letzten Kräutersonntag für dieses Jahr, den wir auch 
wieder mit einer kleinen Wanderung beginnen, beschäftigen wir 
uns mit der Zeit ab dem 25. November: Andreastag, Barbaratag, 
Sperrnächte, Raunächte. Details: Schloss Harra, Kirchberg 6, 
07355 Rosenthal am Rennsteig | 6 h | 4 km | Skg: mittel | 55 € 
inkl. Skript mit Rezepten, kleinem Mittagsimbiss/Getränken in 
der Kräuterwerkstatt Anmelden bei: ZNL Gesine Müller | 0176 
22557871 | info@kraeutersine.info | www.kraeutersine@info
29.11. | Sa | 11 Uhr | Wandern mit allen Sinnen
Roter Berg und Weihnachtsmarkt in Obernitz
Von der Bergfried-Klinik wandern wir hinab am Schokoladen-
werk vorbei. Der Aufstieg geht gemütlich durch Köditz, zu den 
Sandsteinfelsen und über den roten Berg. Auf luftiger Höhe be-
wundern wir den Anblick u. gehen gemütlich bergab zum Ober-
nitzer Weihnachtsmarkt. Durch die Köstlichkeiten u. dem Flair 
des kleinen Marktes stimmen wir uns auf Weihnachten ein und 
beschwingt geht es Berg auf, zum Start zurück. Details: PP vor 
Klinik Bergfried, Zum Fuchsturm 20, 07318 Saalfeld | 5 h | 7 km 
| Skg: mittelschwer | Hd: 210 m | 10 € | für alle | Anmelden bei: 
ZNL Sandy Rechlin | 0179 1221932 | sandy@gefuehlsfee.de | 
www.gefuehlsfee.de
29.11. | Sa | 13 Uhr | Markt
Weihnachtsmarkt auf dem Ziegenhof
Zu unserem Weihnachtsmarkt auf dem Hof präsentieren sich 
viele regionale Händler mit ihren Produkten. Zusätzlich zum Stö-
bern, Probieren und Kaufen gibt es für unsere Gäste warme Spei-
sen, jahrestypische Getränke, weihnachtliche Musik und eine 
Wichtelwerkstatt mit Angeboten für Kinder. Der Weihnachtsmann 
besucht uns mit seinen Wichteln und hat für alle etwas dabei. 
Gemeinsam genießen wir die vorweihnachtliche Zeit. Details: 
Ziegenhof im Saaletal, Neumannshof 2, 07389 Gössitz | ohne 
Anmeldung Infos bei: Naturpark-Partner Ziegenhof im Saaletal | 
0176 56190219 | 0174 9083022 | Facebook: Ziegenhof im Saaletal
30.11. | So | 09 Uhr | geführte Wanderung
Ausblicke mit und ohne Fliegenpilz
Entdecken Sie auf einer naturkundlichen Wanderung die Umge-
bung von Bad Lobenstein und erfahren Sie viel Wissenswertes 
und Interessantes zur Natur am Wegesrand. Wechs. Routen und 
Themen je nach Jahreszeit. Details: Median Klinik, Am Kießling 
1, 07356 Bad Lobenstein | 2 - 2,5 h | 4 - 6 km | Skg: leicht - mit-
tel | 5 € Anmelden bei: ZNL Yvonne Gerlach | 0173 8658389 
(WhatsApp/SMS) | isy_g@web.de
Informationen zur Stiftung Morassina
Ursprünglich und sympathisch.
Sommerbetrieb im Schaubergwerk

- Öffnungszeiten: 10:00 Uhr - 16:00 Uhr
- 4 Führungen: 10:30 Uhr, 12:00 Uhr, 13:15 Uhr, 14:30 Uhr
- Heilstollenzeit: Bitte telefonische Absprache!

Unser Highlight im Oktober:
26.10. ab 16:00 Unser großer Event zu Halloween!
Thema: Märchen der Gebrüder Grimm
Groß und Klein sind herzlichst eingeladen! Wir verwandeln unser 
Schaubergwerk sowie unsere Außenanlage in eine etwas andere 
Märchenwelt.
Kommt also zahlreich vorbei, kostümiert wäre natürlich toll, muss 
aber nicht sein. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Es 
gibt unsere leckeren Waffeln, Allerlei vom Rost, Glühwein, Kin-
derpunsch und, und, und…
Wir freuen uns auf EUCH!
Weiterer Hinweis: Vormerken: GROTTENADVENT
Am 1. Advent, d. 30. November, laden wir herzlichst zu unserem 
Grottenadvent ein. Die Sonneberger Vokalisten erfreuen uns alle 
in der Stahlblauen Grotte mit Ihrem weihnachtlichen Liedern. 
Beginn: 14:00 Uhr. Eintritt verlangen wir nicht, würden uns aber 
über eine Spende freuen.
Weiterhin besteht die Möglichkeit, an verschiedenen Verkaufs-
ständen das ein oder andere Weihnachtsgeschenk bzw. Acces-
soires zu erwerben.
Natürlich gibt es wieder unsere leckeren Waffeln, Bratwürste, 
Glühwein, Punsch, eben alles, was zu einem gemütlichen Ad-
ventsnachmittag gehört.
Wir freuen uns auf Euer Kommen!

08.11. | Sa | 10 Uhr | geführte Wanderung
Der Saalepfad im Geopark Schieferland
Als Sächsische Saale bildet die Saale zwischen Hirschberg und 
Blankenstein die Grenze zwischen Franken und Thüringen. Auf 
diesem wunderschönen Abschnitt ist die Saale noch weitest-
gehend naturbelassen und kann sich frei entfalten. Wir pendeln 
zwischen Franken und Thüringen und lernen die Grenzregion von 
beiden Seiten kennen. Details: Selbitzplatz, 07366 Rosenthal 
am Rennstein, OT Blankenstein | Anreise mit Zug ab Saalfeld 
möglich | 6 h | 15,5 km | Skg: mittelschwer | Hd: 340 m | 5 € 
Anmelden bei: ZNL Rosi Leber | 036734 22268 | 0172 6366001 
| leberr@t-online.de
08.11. | Sa | 11 Uhr | Fest
ChristoMarkt 2025
Ein Besuch lohnt sich, denn angeboten wird die beeindruckende 
Vielfalt an Schönem und Praktischem aus Holzwerkstatt, Webe-
rei, Töpferei, Zigarrenmanufaktur und Kreativbereich. Produkte, 
welche in den Werkstätten in Zusammenarbeit von Menschen 
mit und ohne Behinderung hergestellt werden. Die hauseigene 
Küche bietet herzhafte Köstlichkeiten zum Verzehr an. Verfüh-
rerisches Weihnachtsgebäck aus der Christo-Bäckerei sowie 
Käse- und Joghurtvariationen der Molkerei können probiert 
und erworben werden. Details: Diakoniestiftung Weimar Bad 
Lobenstein gGmbH, Werkstätten Altengesees, Altengesees 29, 
07368 Remptendorf | 6 h | ohne Anmeldung Infos bei: Naturpark-
Partner Christopherushof | 036643 304230
08.11. | Sa | 14 Uhr | Waldbaden
Ein Schnupperwaldbad
Shirin Yoku - Waldbaden: Das sind Begriffe die einen um die 
Ohren schwirren, aber was steckt dahinter? Kommen Sie mit 
mir in den Wald, zu einem Schnupperwaldbad. Wir tauchen in 
die Atmosphäre des Waldes ein. Sie lernen viel über die Farbe 
Grün, Bäume und Kräuter. Bei einfachen Übungen, der jeweiligen 
Jahreszeit entsprechend, nehmen Sie die Atmosphäre, die Ruhe 
und den Duft des Waldes in sich auf. Details: Median Klinik Bad 
Lobenstein, Eingang, Am Kießling 1, 07356 Bad Lobenstein | 1,5 
h | 2 km | Skg: leicht | Sitzunterlage mitbringen | 10 € Anmelden 
bei: ZNL Gesine Müller | 0176 22557871 | info@kraeutersine.info 
| www.kraeutersine@info
16.11. | So | 09 Uhr | geführte Wanderung
Ausblicke mit und ohne Fliegenpilz
Entdecken Sie auf einer naturkundlichen Wanderung die Umge-
bung von Bad Lobenstein und erfahren Sie viel Wissenswertes 
und Interessantes zur Natur am Wegesrand. Wechs. Routen und 
Themen je nach Jahreszeit. Details: Median Klinik, Am Kießling 
1, 07356 Bad Lobenstein | 2 - 2,5 h | 4 - 6 km | Skg: leicht - mit-
tel | 5 € Anmelden bei: ZNL Yvonne Gerlach | 0173 8658389 
(WhatsApp/SMS) | isy_g@web.de
16.11. | So | 10 Uhr | Wandern mit allen Sinnen
Bohlenaufstieg im Herbst-Ambiente
Den Herbst und die Aussicht zu genießen, nehmen wir uns Zeit. 
Am Tag des Faultiers machen wir das Gegenteil und wandern 
bergab nach Reschwitz, um dort über die Saale zu gelangen. 
In Obernitz, steigen wir hinauf zur einzigartigen Bohlenwand, 
genießen das Picknick auf luftiger Höhe und bewundern den 
Anblick. Durch die unberührte Natur und Köditz geht es runter, 
am Schokoladenwerk vorbei und entspannt nehmen wir den Weg 
zur Klinik Bergfried hinauf. Details: PP vor Klinik Bergfried, Zum 
Fuchsturm 20, 07318 Saalfeld | 4 h | 7 km | Skg: mittelschwer 
| Hd: 220 m | 10 € | für alle Anmelden bei: ZNL Sandy Rechlin 
| 0179 1221932 | sandy@gefuehlsfee.de | www.gefuehlsfee.de
22.11. | Sa | 10 Uhr | geführte Wanderung
Versunkenes Land
Als der Hohenwarte Stausee ab 1940 angestaut wurde, ver-
sanken in seinen Fluten neben vielen kleinen Mühlen auch zwei 
Dörfer. Wir begeben uns auf die Suche nach den ehemaligen 
Standorten und erfahren dabei die enorme Veränderung der 
Landschaft seitdem. Details: Waldhotel am Stausee, 07338 
Hohenwarte | 3,5 h | 7 km | Skg: mittel | Hd: 150 m | 5 € An-
melden bei: ZNL Rosi Leber | 036734 22268 | 0172 6366001 | 
leberr@t-online.de
22.11. | Sa | 14 Uhr | Waldbaden
Ein Schnupperwaldbad
siehe 08.11.25
23.11. | So | 10 Uhr | Kräutersonntag
Mystik der Raunächte, Sperrnächte & der Tage zuvor
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Erinnern möchten wir erneut an unser Rotschnabelnest in 
Reichmannsdorf:
Für Wandertage und Exkursionen ist unser Rotschnabelnest in 
Reichmannsdorf ein geeignetes Ziel.
www.rotschnabelnest.eu Tägliche und feste Öffnungszeiten wird 
es nicht geben.

Gruppen können sich über die Stiftung Morassina anmelden und 
ihren Besuch planen.
Das Rotschnabelnest ist für Grundschulen und Kindergärten 
sehr zu empfehlen.
Eintritt: Kinder 5,00 EUR, ERW 6,00 EUR.
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26. GESUNDHEITSSPORTTAG FÜR FRAUEN 
UND MÄDCHEN
Sie haben Lust auf Bewegung? Sie suchen nach einer neuen 
Sportmöglichkeit? Vielleicht sogar im Sportverein? Dann sind 
Sie beim 26. Gesundheitssporttag für Frauen & Mädchen 
am 8. November 2025 ab 12:30 Uhr genau an der richtigen 
Stelle. Dabei spielt es keine Rolle wie jung oder alt Sie sind, ob 
Sie einem Verein angehören oder nicht - hier sind jede Frau und 
jedes Mädchen herzlich willkommen.
Nach der Eröffnung um 12:30 Uhr in der Sporthalle Lohau Sonne-
berg (Oberlinder Str. 10, 96515 Sonneberg) sowie im Sonnebad 
Sonneberg warten vielfältige Bewegungs- und Mitmachangebote 
auf Sie - angeleitet von unseren Expertinnen für Gesundheits-
sport:
BEWEGUNGSPROGRAMM 1 | 13.15 - 14.00 UHR | WAHL  
1 AUS 4:
Bewegungsangebot 1: Line Dance (Hallenbereich | Expertin: 
Lisa Wölkerling)
Line Dance ist eine choreografierte Tanzform in Reihen und  
Linien.
Bewegungsangebot 2: Body Workout (Hallenbereich | Exper-
tin: Andrea Malter)
Training mit dem eigenen Körpergewicht an 5 Stationen.
Bewegungsangebot 3: Aerobic (Hallenbereich | Expertin: Gabi 
Vonderlind | Corinna Tittmann-Götz) Aerobic ist ein dynamisches 
Fitnesstraining, bei dem tänzerische Elemente mit Bewegungen 
der Gymnastik kombiniert werden.
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Bewegungsangebot 4: PMR (Seminarraum Landvolkbildung 
e.V. | Expertin: Sandra Resch) Systematische An- & Entspannung 
einzelner Muskelgruppen für einen ruhigen Geist.
BEWEGUNGSPROGRAMM 2 | 14.30 - 15.15 UHR | WAHL 1 
AUS 4:
Bewegungsangebot 5: Qigong (Seminarraum Landvolkbildung 
e.V. | Expertin: Sandra Resch)
Qigong ist eine chinesische Meditations-, Konzentrations- und 
Bewegungsform zur Kultivierung von Körper und Geist.
Bewegungsangebot 6: Rückentraining (Hallenbereich | Ex-
pertin: Catrin Grünewald)
Training mit dem Theraband für einen gesunden Rücken und 
starke Schultern.
Bewegungsangebot 7: Stretch & Relax (Hallenbereich | Ex-
pertin: Gabi Vonderlind, Corinna Tittmann-Götz) Stretch- und 
Dehnübungen für Beweglichkeit und Wohlbefinden.
Bewegungsangebot 8: Yoga (Seminarraum Landvolkbildung 
e.V. | Expertin: Birgit Gundermann)
Körper, Geist und Seele mit Yoga in Einklang bringen.
ODER
BEWEGUNGSPROGRAMM „WASSER“ (13.00 - 15.00 Uhr):
Bewegungsangebot 9: Aqua-Gymnastik (Sonnebad Sonne-
berg | 1. Schwimmverein Sonneberg e.V.) Wohltuende Bewe-
gungen im Tief- und Flachwasser - mit und ohne Kleingeräte.
ZEITPLAN

12.30 Uhr Eröffnung
13.00 Uhr Bewegungsprogramm „Wasser“ (Nur SonneBad)
13.15 Uhr Bewegungsprogramm 1 (Halle + Landvolkbildung)
14.00 Uhr Pause (Gesunde Snacks & Tee, Infor-

mationen zum Thema Gesundheit)
14.30 Uhr Bewegungsprogramm 2 (Halle + Landvolkbildung)
15.15 Uhr Gemeinsamer Ausklang

HINWEISE
Die Gesamtübungszeit der wählbaren Bewegungsangebote in 
der Sporthalle sowie in den Räumen der Landvolkbildung e.V. 
umfasst 2 x 45 Minuten. Sie haben dabei die Wahl zwischen 
einem Angebot aus dem Bewegungsprogramm 1 UND einem 
Angebot aus dem Bewegungsprogramm 2.
Die Bewegungsangebote PMR, Qigong und Yoga finden auf-
grund der Raumkapazität in den Räumlichkeiten der Landvolk-
bildung Thüringen e.V. (Köppelsdorfer Str. 36, 96515 Sonneberg) 
statt. Diese sind zu Fuß innerhalb von 2 Minuten (150 m) prob-
lemlos zu erreichen und entsprechend ausgeschildert.
Alternativ zum Hallenprogramm kann auch am Bewegungs-
programm „Wasser“ im SonneBad Sonneberg (Wiesenstraße 
18, 96515 Sonneberg) teilgenommen werden - hier beträgt die 
Übungszeit 2 x 45 Minuten. Die Eröffnung erfolgt direkt im Ein-
gangsbereich des Bades. Ein Wechsel zwischen Bad und Halle 
ist nicht möglich.
Neben sportlicher Kleidung bzw. Badebekleidung, einer ge-
eigneten Unterlage und einem Handtuch dürfen Sie gerne das 
Bonusheft ihrer Krankenkasse mitbringen. Die Schülerfirma der 
Staatlichen Gemeinschaftsschule Sonneberg bieten gesunde 
Snacks und Tee zum Verkauf an und freuen sich über zahlreiche 
Abnehmer. Ihre Teilnahme ist kostenlos und über den Sportver-
sicherungsvertrag des Landessportbund Thüringen abgedeckt.
Für weitere Rückfragen stehen die Mitarbeitenden der Ge-
schäftsstelle des KSB Sonneberg e.V. unter 03675-702967 bzw. 
info@ksb-son.de gerne zur Verfügung.
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